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Öffentliche Sitzung am 28.11.2023  
Beginn: 19.03 Uhr, Ende: 00:47 Uhr  
Tagungsort: Stadtsaal Purkersdorf  

TOP 1  Einleitende Erfordernisse  

 
1. PRÄSENZFESTSTELLUNG im Zuge der öffentlichen Sitzung am 28.11.2023 

 
Anwesend: 31 / Präsenzquorum: 22 

NAME NAME 

ANGERER Christoph PANNOSCH Mag. Karl 

BANNER DI Doris   PASSET Susanne 

BAUM DDr. Josef  PAWLEK Dieter 

BERNREITNER Mag. (FH) Josef  POKORNY Mag. Christian 

BOLLAUF Susanne ï siehe entschuldigt  POSCH Mag. (FH) Barbara ï siehe entschuldigt  

BRUNNER Roman PUTZ Christian 

BRUNNER Sebastian  RITTER Christoph  

FROTZ Dr. Waltraud RÖHRICH Christian  

HOLZER Michael  SCHWARZ Herbert   

KASPER DI Mag. Thomas  SELIGER Reinhardt  

KAUKAL Beatrix  STEINBICHLER Ing. Stefan  

KEINDL Herbert  TAUBER Alfred  

KELLNER DI Sabina  TEUFL Thomas 

KLINSER Susanne WEINZINGER Viktor 

KLISSENBAUER Mag. Erwin WILTSCHEK DI Bernd   

KOPETZKY DI Florian  WUNDERLI Sonja 

OPPITZ DI Albrecht  

  

 
 
entschuldigt: 

BOLLAUF Susanne  

POSCH Mag. (FH) Barbara  

  

 
Weiters anwesend: 

GANNESHOFER Christian   WOHLMUTH Mag. Jakob 

HLAVKA Ing. Nikolaj  WINKLER-WIDAUER Dr. Claudia 

 
2.  Bestellen der Verifikatoren 
  
 SPÖ:   WILTSCHEK GR Bernd 
 ÖVP:   HOLZER GR Michael  
 GRÜNEN: KLINSER GR Susanne  
 NEOS:  KOPETZKY STR DI Florian   
 
3. Bestellen Schriftführung 
 WINKLER-WIDAUER Dr. Claudia 
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4. Änderungen in der Tagesordnung 
 
4.1.  Änderungen / Ergänzungen zur Tagesordnung:   
 

a) Aufnahme des Tagesordnungspunktes:  

TOP 4  Ergänzungswahl in den Stadtrat: JA  
 
Antrag GR0563: Verlegung in den Nichtöffentlichen Teil:  JA  
 

b) Antragspunkt GR0546 Voranschlag 2024 inkl. Dienstpostenplan  

Behandlung vor GR0545 und somit als 1. Antragspunkt: JA  
 
  
4.2.  Von der Tagesordnung abgesetzt:  
 
GR0557  ABA Machbarkeitsstudie Kläranlage ïProbeentnahmen ï und Analyse des 

Schmutzwassers, Vergabe der Arbeiten 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt den Änderungen der Tagesordnung zu.  
 

Wortmeldungen:  
Frotz , Steinbichler 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  

 
 
5. Eingelangte Dringlichkeitsanträge 
Gem. § 46 Abs. 3 der NÖ GO können Gegenstände, die nicht in die Tagesordnung aufgenommen 
wurden, können nur behandelt werden, wenn der Gemeinderat hierzu seine Zustimmung gibt. 
Folgende Anträge sind bis zu Sitzungsbeginn eingegangen:  
 
DA01 
GR0581 Kündigung und Neuausschreibung Mittagessen Schülerhort  
Antragsteller: Die Grünen   
 
Aufnahme in die Tagesordnung:   JA  
Behandlung nach Tagesordnungspunkt   GR0573 

ANTRAG 
Aufnahme des Antrags in die Tagesordnung.  

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  

 
DA02 
GR0582 Gewaltschutzeinrichtung am Areal Unterpurkersdorf in Form einer 

Beratungsstelle und Frauennotwohnung  
Antragsteller: NEOS   
 
Aufnahme in die Tagesordnung    JA  
Behandlung nach Tagesordnungspunkt   GR0573 bzw. GR0581 

ANTRAG 
Aufnahme des Antrags in die Tagesordnung.  

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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TOP 2  Berichte des Bürgermeisters  

 
2.1.  Adventmarkt- und Eislaufplatzeröffnung am 24.11.2023 
2.2. Die Typen sind wieder da 

Mit dem Startschuss am 11.11 um 11:11 Uhr für die Faschingssaison zieht das alljährliche 
bunte Treiben auch wieder in Purkersdorf ein. Ganz vorne mit dabei sind die Purkersdorfer 
Typen. Seit 1971 ist die heimische Faschingsgilde bekannt.  Das ausgewählte Prinzenpaar, 
sind heuer Sanna, die Erste, und Clemens, der Erste, die zusammengezählt nur 44 Jahre 
jung sind! Die beiden haben am 11.11. ganz traditionell den Schlüssel vom Rathaus aus 
meiner Hand erhalten. Höhepunkte sind am Rosenmontag, den 12.2., und am 
Faschingsdienstag, dem 13.2., die Tage des Typenkongresses im Stadtsaal. 

2.3. Spendenrekord für Licht ins Dunkel  
Am 22. November fand die jährliche Licht ins Dunkel-Gala im Nikodemus statt. Auch der 
ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl mischte sich unter die zahlreichen Gäste. 
Prominente wurden zum Küchendienst gebeten. In den letzten 21 Jahren wurde im 
Rahmen dieses Events beinahe eine Million Euro an Spendengeld gesammelt. 2023 
konnten 55.100,- Euro übergeben werden.  

2.4. Feierlicher Empfang zum 80er von Edeltraud Eripek  
BGM a.D. Edeltraud Eripek wurde 80. Zu diesem Anlass und zur Würdigung ihrer 
Verdienste hat vergangene Woche in der Bühne eine Feierlichkeit stattgefunden.  

2.5. Erneut: Hortpädagog:innen gesucht 
Purkersdorf ist bei Jungfamilien sehr beliebt, es leben in unserer Gemeinde viele Kinder im 
Volksschulalter und älter, dementsprechend steigt auch der Bedarf an Betreuungsplätzen. 
Erneut wird ein/e Pädagoge/in gesucht.  

2.6. Geldspende ĂDemenzfreundliche Regionñ 
Robert Nagele spendet den Reinerlºs des Verkaufs seines Buches ĂDer Healthy Lifestyle 
Codeñ (Webseite Robert Nagele) an Demenzfürsorgeinitiativen. Er möchte unserem Projekt 
ĂDemenzfreundliche Region-Wir 5 im Wienerwaldñ gerne EUR 2.000,- zukommen lassen 
und im Zuge der Scheckübergabe mit uns auch gern ein Foto machen, das er für ein Social 
Media-Posting verwendet. Am 7.12 findet um 10.30 Uhr dazu ein Pressetermin mit der 
Überreichung des Spendengeldes in Form eines Schecks statt. Die Spende kann der 
kleinregionale Trägerverein für Umsetzungsprojekte in der Demenzfreundlichen Region 
verwenden. 

2.7. Wasserzählerablesung 
In Purkersdorf haben wir derzeit 1.742 Zähler. 1.508 Zähler-Selbstlesekarten wurden 
versendet. Beim Rest erfolgte in diesem Jahr bereits eine Ablesung z.B. wegen eines 
Zählerwechsels. Es erfolgten 1.161 Ablesungen. Erfreulich: 567 davon wurden mit QR- 
Scannung von den Purkersdorfern selbstständig bei der Datenbank für 
Zählerstanderfassung (via Kommunalnet) eingetragen.  

2.8. Behördliche Überprüfung unserer Altstoffsammelstelle 
Eine Begehung unserer Wertstoffsammelstelle hat stattgefunden, langfristig sind hier 
Investitionen erforderlich.  

2.9. Erreichung der Energiesparziele  
Vom Land wurde ein Schreiben zur erforderlichen Erhebung öffentlicher Gebäude 
übermittelt. Mit dem Ziel die Energie-Effizienz-Richtlinie III umzusetzen, werden die 
Gemeinden ab Herbst 2025 verpflichtet entsprechende Sanierungen an öffentlichen 
Einrichtungen vorzunehmen. Diese Vorgabe wird Kosten für die Gemeinde verbunden sein.  

2.10. Förderbeitrag Tagesbetreuungseinrichtung 
Das Land Niederösterreich hat für einen eingebrachten Antrag für das Kindergartenjahr 
2023/2024 für zwei in Betrieb befindliche Gruppen einen Fºrderbetrag von ú 15.698,00 
gewährt. 

2.11. Verordnung Hundeauslaufzone  
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung im September 2022 die Errichtung einer 
Hundeauslaufzone beschlossen. Diese wurde hergestellt. Nun liegt die entsprechende 

https://robertnagele.at/


Protokoll der 19.GR-Sitzung am 28.11.2023 ï Funktionsperiode 2020-2025 Seite 6 von 125 

Verordnung des Bürgermeisters dafür vor, welche ich hiermit zur Kenntnis bringe und im 
Anschluss kundmachen werde.  
 

ANTRAG ï BERICHTE  
Die Berichte des Bürgermeisters werden zur Kenntnis genommen.  
 

Wortmeldungen:  
/  

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig  

 
 

V E R O R D N U N G 
des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Purkersdorf mit der eine Hundeauslaufzone im Gemeindegebiet 
geschaffen wird.  
 
Der Bürgermeister der Stadtgemeinde Purkersdorf verordnet gemäß § 9 Abs. 1 NÖ Hundehaltergesetz, 
LGBl. 4001, idgF:  

I. 
Hunde, mit Ausnahme von Hunden mit erhöhtem Gefährdungspotential gem. § 2 NÖ Hundehaltergesetz, 
dürfen auf der im beigeschlossenen, einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildenden, 
Lageplan dargestellten Grundfläche des Gemeindegebietes ohne Leine und ohne Maulkorb geführt werden.  

 
II. 

Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential gem. § 2 NÖ Hundehaltergesetz dürfen auf der im 
beigeschlossenen, einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildenden, Lageplan dargestellten 
Grundfläche des Gemeindegebietes ohne Leine geführt werden, müssen jedoch einen Maulkorb tragen. 

 
III. 

Die gegenständliche Hundeauslaufzone, welche eine 242 m² große Teilfläche des Grundstücks Nr.539/1, 
EZ 220 der KG 1906 Purkersdorf umfasst, ist durchgehend eingezäunt und als Hundeauslaufzone 
gekennzeichnet.  
 
Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.  
 
Purkersdorf, am 28.11.2023 
 

Der Bürgermeister 
Ing. Stefan Steinbichler 
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TOP 2A  Sonstige Berichte / Anfragen  

Anfragen 
gemäß § 22, NÖ Gemeindeordnung 1973 

zur ordentlichen Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Purkersdorf am 21.09.2023 
eingebracht von GR Susanne Klinser (Grüne) 

 
 

1. ERGÄNZUNG zu meiner Anfrage Sichtbarkeit/Beschilderung VHS / Stadtbibliothek 

Purkersdorf 

Schon 2020 habe ich zur besseren Sichtbarkeit der VHS sowie der Stadtbibliothek angeregt, auf der 
Betonsªule vor dem BIZ den ĂWerbeschriftzugñ der beiden Einrichtungen zu platzieren bzw. die Kosten 
dafür zu erheben sowie für eine bessere Beschilderung der beiden Einrichtungen an zentralen Stellen zu 
sorgen. Leider ist seitdem nichts passiert.  

¶ Entgegen der Anfragebeantwortung vom 20.06.2023 halte ich fest, dass eine bessere Sichtbarkeit 

auch ein Imagegewinn für die im BIZ untergebrachte Einrichtungen ist. Familien, die zum 

Schnuppertag der Sonderschule wollen und diese nicht finden; eine verzweifelte Mitarbeiterin der 

Post auf der Suche nach der Musikschule, Lieferanten, die zur Volksschule wollené, deuten 

eindeutig nicht auf ein Ămenschliches Problemñ (O-Ton Anfragebeantwortung!), sondern auf eine 

verbesserungswürdige Sichtbarkeit hin.  

¶ Als ĂDemenzfreundliche Gemeindeñ sollten uns bessere Orientierungsmºglichkeiten in ºffenltichen 

Gebäuden selbstverständlich am Herzen liegen. Demenzfreundlich ist das BIZ nämlich keinesfalls. 

¶ Verbesserungen kommen immer allen Menschen zugute, nicht nur jenen, die unmittelbar davon 

betroffen sind! 

¶ Wie sieht das der Bürgermeister und was ist seine Meinung dazu?  

AW: Diese Anfrage wurde erneut an die WIPUR gerichtet, GF Prochaska sieht keine Notwendigkeit die 
Beschilderung des BIZ zu ergänzen.   
Zudem wurde mit dem Bauamt über die Möglichkeit einer Beschilderung außerhalb des BIZ (im 
Gemeindestraßenbereich) gesprochen. Hier könnten Wegweiser montiert werden.  
STR Weinzinger empfiehlt den zuständigen Ausschuss mit dieser Angelegenheit zu betrauen.  
Der Bürgermeister stimmt dem zu.  

 
2. Jakobimarkt 22.7. > Sichtbarkeit FPÖ: Stand, Funktionär*innen 

Der Jakobimarkt am 22.7. wurde als Vereinsfest angelegt und mit öffentlichen Geldern gefördert. Wer ist 
dafür verantwortlich bzw. wer hat die Entscheidung getroffen bzw. nicht verhindert, dass eine politische 
Partei (FPÖ) mit einem großen Partyzelt mit Parteilogo samt Funktionär*innen in Partei-T-Shirts vertreten 
war?  
AW: Für die Organisation dieses Marktes war im Jahr 2023 Harald Wolkerstorfer verantwortlich, er hat 
auch die teilnehmenden Vereine koordiniert. Bei dem angesprochenen Stand handelt es sich um die 
Organisation ĂN¥SRñï der Niederösterreichische Seniorenring der FPÖ, einen Seniorenverein. 
Auch der Pensionistenverband hatte ebenso einen Stand.  

 
3. GR0512 vom 20.06.2023 ï Gutachten Bahnhofsgebäude Unterpurkersdorf 

ĂDer Gemeinderat mºge beschlieÇen, zunªchst bei der ¥BB anzufragen, ob ein Gutachten oder eine 
andere Unterlage zum baulichen Gesamtzustand des Bahnhofgebäudes existiert, und wenn ein Dokument 
dazu existiert, zu ersuchen dieses zu übermitteln. 
Wenn ein solches nicht existiert, solle die Gemeinde die ÖBB ersuchen ein solches Gutachten zu 
beauftragen.ñ  Was ist seitdem geschehen? Bitte um Übermittlung des Schriftverkehrs. 
 
AW STR Weinzinger: bitte siehe beschlossenen Gegenantrag: 
GEGENANTRAG WEINZINGER Der Gemeinderat möge beschließen, dass STR Baum bei der ÖBB 
anfragt, ob ein Gutachten oder eine andere Unterlage zum baulichen Gesamtzustand des 
Bahnhofgebäudes existiert, und wenn ein Dokument dazu existiert, zu ersuchen dieses zu übermitteln. 
Wenn ein solches nicht existiert, solle STR Baum die ÖBB ersuchen, ein solches Gutachten zu 
beauftragen.  
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Abstimmungsergebnis: Antrag Weinzinger / nur 1. Satz: Alle dafür  
Dagegen: Pokorny, Kasper, 1e Enthaltung: Baum  
ANTRAG Weinzinger gilt daher als beschlossen.  
 

4. Landesschützentag 

Welche Sachleistungen hat die Stadtgemeinde Purkersdorf für die Vor- und Nachbereitung sowie die 
Durchführung der Veranstaltung erbracht? 
 
Beschluss im Juni STR0913 Fºrderansuchen Sch¿tzen Gesellschaft Purkersdorf ú 2.500,00 (Auszahlung 
erfolgte am 19.06.2023);  
Die Abteilung Marketing hat die Anbringung der Plakate organisiert, welche ganz ānormaló gebucht wurden. 
Diese Abteilung hat ansonsten keine Leistungen für diese VA erbracht.  
Zudem hat die Gemeinde einen Beamer verborgt.  
 
Am Tag des Landesschützenfestes hat auch der WUT-Lauf stattgefunden. Heurigenbänke, welche beim 
Hauptplatz abgestellt wurden, betrafen diese VA.  
 
Vizebürgermeister Oppitz hat gemeinsam mit GR Tauber vier Garnituren zum Sparparkplatz gebracht. Von 
dort wurden sie vom Bauhof nach der VA abgeholt.  
Weiter gab es keine Leistungen von Seiten der Stadtgemeinde.  
Auch der Stadtsaal wurde ordnungsgemäß an den Schützenverein vermietet und auch von diesem bezahlt.  
 
In der nächsten Ausschuss-Sitzung (Familie-Jugend-Sport) wird eine Abrechnung der Veranstaltung 
vorgelegt, da die Subvention hºher als ú 1.000,- war.  
 

5. Pumptrack 

Der Pumptrack taucht immer wieder in den Medien auf, auch im Amtsblatt. In welchem Ausschuss 
wird/wurde dieses Projekt behandelt?  
Zuständigkeit: Ausschuss Familie-Jugend-Sport-Vereine  
Im Ausschuss wurde darüber diskutiert, dass es ein weitreichenderes Konzept gebraucht wird um dieses 
Projekt umzusetzen. Es wurden die Parksituation, der Ăgefªhrlicheñ Zugang ¿ber die B44, das Erfordernis 
öffentlicher Toiletten, die Möglichkeit einer Zuschauertribüne, die Vandalismusanfälligkeit des Projekts etc. 
besprochen. Fazit war, dass ein Gesamtkonzept konkretisiert und erarbeitet werden soll, bevor der Punkt 
zur Abstimmung gelangt.  
Kein weiterer Ausschuss hat sich bisher damit beschäftigt.  
Die finanziellen Mittel dafür ï siehe Anfragepunkt 6.  

 
6.  GR0193 Verkauf Grundstück Wiener Straße 45 ï Kaufvertrag (22.06.2021) 

ĂMit der Auflage: Zweckwidmung des Verkaufserlºses durch die Gemeinde f¿r Kinder- und Jugendprojekte 
(behandelt im zuständigen Ausschuss, beschlossen durch Stadt- oder Gemeinderat).ñ 
Sind bereits Verkaufserlöse aus dem Grünstreifenverkauf geflossen? Falls ja, in welcher Höhe? Wer 
verfügt über diesen Betrag und welche Projekte sollen mit diesem Betrag umgesetzt werden? 
AW / FV: Geldeingang in der Hºhe von ú 138.794,11 am 25.07.2023 
¦ber dieses Geld wurde noch nicht verf¿gt, da āzweckgebundenó  
 

7. Open Air Saison 2023 - Einnahmen/Ausgaben / Budget 

Welche Einnahmen in welcher Höhe (Einzelpositionen) wurden lukriert? 
Bitte siehe GR0560  
 
Welche Ausgaben (Geld- und Sachleistungen) stehen dem gegenüber? 
Bitte siehe GR0560  
 
Wie viele Arbeitsstunden wurden von Mitarbeiter*innen der Stadtgemeinde erbracht? Scheinen diese bei 
den Ausgaben auf? 
Bitte siehe GR0560 
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Sind wir vertraglich an weitere Open Air Veranstaltungen gebunden? 
AW: Mit dem Vermieter der Bühne und den Künstler-Managements gibt es keine langfristigen Verträge, 
diese werden pro Veranstaltung vereinbart. Verträge mit dem ORF bestehen nicht. Hr. Neunteufel kann 
hier explizit Auskünfte erteilen. Eine Live-Übertragung durch den ORF stellt einen großen Mehrwert dar.  
Sponsoringverträge werden jährlich abgeschlossen.  
 
Falls nein, wird eine Vertragsverlängerung angestrebt; wenn ja, aus welchen Gründen? 
Thema Tagesordnung  
 
Falls ja, wie schaut der Vertrag aus, wann wurde dieser verlängert und in welcher Gemeinderatssitzung 
wurde dieser beschlossen? 
- 
In welchem Ausschuss wird das Thema behandelt bzw. in welches Budget fallen die Open Air 
Veranstaltungen? 
Zuständigkeit: Ausschuss 5, Kultur 
Budget: es gibt es ein eigenes Konto 1/859000-728002, Informations- und Pressedienst / 
Marketingmaßnahmen für Hauptplatz "Open Air Sommer" 

 
Diese Anfrage wurde im vergangenen STR behandelt. Zudem gibt es in dieser Sitzung einen eigenen 
Tagesordnungspunkt betr. die Open-Air-Konzerte.  

 
Wortmeldungen:  
Frotz zu Pkt. 2 
Baum zu Pkt. 3  
(Erkundigungen wurden eingeholt und 2 
Gutachten werden erwartet)  
Klinser  

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig zur Kenntnis genommen 

 

 
NEUE ANFRAGEN:  

 
Anfragen 

gemäß § 22, NÖ Gemeindeordnung 1973 
zur ordentlichen Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Purkersdorf am 28.11.2023 

eingebracht von GR Susanne Klinser (Grüne) 
 

Betrifft: Fahrradstraße Bahnhofstraße 
Die Fahrradstraße in der Bahnhofsstraße wurde wie folgt umgesetzt: 

 
 
Warum entschied man sich für ein ganz kleines Radpiktogramm, dass man leicht übersehen 
kann? Im Sinne der Verkehrssicherheit und der Übersichtlichkeit ist das kontraproduktiv.  
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Zum Vergleich: In Wien wird mit großen Piktogrammen gearbeitet. (Quelle: www.fahrradwien.at) 
 
Grundsätzlich gelten in einer Fahrradstraße folgende Regeln: 
- Geschwindigkeitsbeschränkung 30km/h 

- Radfahrende dürfen offiziell nebeneinander fahren, sie dürften dadurch aber den motorisierten 

Verkehr nicht mutwillig behindern 

- motorisierter Verkehr darf auf Fahrradstraßen zu- und abfahren 

- die Durchfahrt für den motorisierten Verkehr durch eine Fahrradstraße ist standardmäßig nicht 

vorgesehen, kann aber mit entsprechender Begründung zugelassen werden. 

 
Mit welcher Begründung wurde hier zusªtzlich ĂDurchfahrt gestattetñ verordnet? 
 
Wenn Purkersdorf den Radverkehr ernst nimmt, sollte das auch für alle 
Verkehrsteilnehmenden sichtbar sein! 
 

Betrifft: Geschwindigkeitsbeschränkung 30/50 - Ergänzung zu meinen Anfragen 22.03.2022/29.11.2022 
Aus dem GR-Protokoll 21.03.2023: Für die Wiener Straße ist laut ASV eine 
Geschwindigkeitsmessung mit Zählung der Fahrzeuge durch die Abt.  Landesstraßenplanung 
(ST3) erforderlich. Ergebnisse liegen noch nicht vor.  Danach erfolgt eine neuerliche Begutachtung 
durch den ASV. F¿r die StraÇe ĂIrenentalñL2129, ist laut ASV eine Geschwindigkeitsmessung mit 
Seitenradar durch die Abt.  Landesstraßenplanung (ST3) erforderlich.  Ergebnisse liegen noch 
nicht vor.  Danach erfolgt eine neuerliche Begutachtung durch den ASV. 
Was hat sich seitdem getan? Welche Schritte unternimmt die Stadtgemeinde, um diesen 
Prozess zu beschleunigen? Was ist der aktuelle Stand? Wann ist mit einer Umsetzung zu 
rechnen? 
 

Betrifft: Wienerwaldbad ï Einnahmen / Ausgaben ï Energie Saison 2023 
Wie hoch waren die Einnahmen/Ausgaben (Einzelpositionen) des Wienerwaldbades für 2023? 
(inkl. Betriebsführung) Wie setzen sich die Energieausgaben zusammen? 

 
Betrifft: Bahnhof Purkersdorf Zentrum ï Antwort/Zahlen ÖBB 

Aus dem Stadtrat 13.06.2023: Die Gemeinde ersucht daher um eine Gesamtplanung unter 
Berücksichtigung der zu erwartenden Fahrgastzahlen auch im Hinblick auf das Wachstum der 
(umliegenden) Gemeinden und die Einführung des Klimatickets; Einigung: Schreiben an die ÖBB 
mit diesem Inhalt; 
Wann wurde das Schreiben von wem übermittelt? 
Liegt die Antwort bereits vor bzw. wann wird diese dem Gemeinderat übermittelt? 
 

Betrifft: Juhuu Bikeboxen ï Bahnhof Purkersdorf Zentrum  
Die App ist nur eingeschränkt nutzbar. Wann werden die Bikeboxen uneingeschränkt zur 
Verfügung stehen? Was ist der aktuelle Stand? 
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TOP 3  Verifizierung von Protokollen  

Bis zu Sitzungsbeginn sind keine schriftlichen Einwände gegen das Protokoll der letzten Sitzung 
vom 21.09.2023 eingebracht worden. 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat genehmigt das Protokoll der letzten Sitzung vom 21.09.2023.   
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  

 

Verifizierungsvermerk Protokoll 28.11.2023 
 
Das Protokoll des Gemeinrates vom 28.11.2023 ist in der Sitzung des Gemeinderates am 
19.03.2024 verifiziert worden und wird von je einem/r Vertreter/in der im Gemeinderat vertretenen 
Parteien bzw. wahlwerbenden Gruppen unterfertigt. 
 

¶ GR0559 Open-Air-Konzert Budget 2024 mit interner Kostenaufstellung: Der 

Kostenrahmen wurde für 2 Open Air-Konzerte auf ú 210.000,00 (Nettobetrag) geªndert 

(eingebracht: STR Frotz, FV) 

Kostenrahmen: ú 210.000,- (Nettobetrag / Open-Air Sommer 2024) 

¶ GR0559: Ergänzung der 6. Gegenstimme von GR Wunderli (eingebracht: GR Klinser)  

¶ DA01 GR0581 Kündigung und Neuausschreibung Mittagessen Schülerhort: Der 

Gegenantrag wurde von der ÖVP eingebracht. (eingebracht: GR Ritter)  

 
Bürgermeister  STEINBICHLER Ing. Stefan 
 
 
SPÖ   BRUNNER GR Roman  
 
 
ÖVP   HOLZER GR Michael 
 
 
GRÜNE   KLINSER GR Susanne  
 
 
NEOS   KOPETZKY STR DI Florian   
 
 
FPÖ    TAUBER GR Alfred  
 
 
Schriftführung  Winkler-Widauer Dr. Claudia  
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TOP 4 Ergänzungswahl in den Stadtrat  

 (gem. § 115 Abs. 3 NÖ GO 1973)  

 
 

Stadtgemeinde Purkersdorf 
St. Pölten-Land 

Gemeindekennzahl: 31952 
 

Niederschrift  
 

über die Ergänzungswahl in den Stadtrat der Stadtgemeinde Purkersdorf  
 
Datum: 27.11.2023 
Ort:  Purkersdorf, Stadt- und Kulturzentrum 
Beginn: 19:14 Uhr 
Vorsitz: Bgm. Ing. Stefan Steinbichler 
 
1)  Feststellungen 
Der Vorsitzende stellt zu Beginn der Sitzung fest, dass die Mitglieder des Gemeinderates 
ordnungsgemäß eingeladen worden sind. Die Sitzung findet innerhalb der für die Durchführung der 
Ergänzungswahl in den Stadtrat festgesetzten Frist statt. 
 
Anwesend sind: siehe Präsenzfeststellung Anzahl: 31 
Entschuldigt sind: siehe Präsenzfeststellung Anzahl: 2 
 
Die zur Gültigkeit der Wahl erforderliche Anwesenheit (22/33) von mindestens 2/3 aller Mitglieder 
des Gemeinderates ist gegeben. 
 
2) Ergänzungswahl in den Stadtrat 
Die freigewordene Stelle im Stadtrat der Stadtgemeinde Purkersdorf (Susanne Passet) entfällt auf 
die SPÖ.  Auf die SPÖ kommt das Recht auf die Einbringung eines Wahlvorschlages zu und diese 
hat beim Bürgermeister einen Wahlvorschlag eingebracht. 
 
Der Bürgermeister prüft den Wahlvorschlag im Sinne § 102 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung und stellt 
die Gültigkeit des Wahlvorschlages fest. Der Wahlvorschlag ist mit einer ausreichenden Anzahl an 
Unterschriften versehen (mehr als die Hälfte der anspruchsberechtigten Wahlpartei). Ein 
Wahlausschluss im Sinne § 102 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung liegt nicht vor. 
 
Der Wahlvorschlag lautet auf:  GR Roman BRUNNER   

 
§ 103 NÖ Gemeindeordnung 

Wahlvorgang, Bewertung der Stimmzettel 
(1) In den Gemeindevorstand (Stadtrat) können nur Vorgeschlagene gewählt werden. Die von den 
Wahlparteien Vorgeschlagenen können gemeinsam in einem einzigen Wahlgang gewählt werden. 
Jeder Stimmzettel, der auf eine andere Person lautet, ist ungültig. Leere Stimmzettel (Kuverts) sind 
gleichfalls ungültig. Stimmzettel, auf denen neben den Vorgeschlagenen auch andere Personen 
aufgeführt sind, sind für die Vorgeschlagenen gültig. 
(2) Gewählt sind jene Vorgeschlagenen, auf die gültige Stimmen entfallen. 
 
 
Zur Beurteilung der Gültigkeit der Stimmzettel werden beigezogen: 
GR Josef BERNREITNER   SPÖ 
GR Christoph RITTER   ÖVP 
 
Die mit Stimmzettel vorgenommene Abstimmung über den Wahlvorschlag der SPÖ ergibt: 
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abgegebene Stimmen: 31 
 
ungültige Stimmzettel: 1 
 
gültige Stimmzettel:  30 
 
Der ungültige Stimmzettel wurde nummeriert. Die Ungültigkeit ist wie folgt begründet: 
 
Nr. 1: leerer Stimmzettel   
 
 
Von den gültigen Stimmen lauten auf Roman Brunner: 23 Stimmzettel 
(7 Nein-Stimmen) 
 
 
 

GR Roman Brunner ist daher zum Mitglied des Stadtrates gewählt. 
 
 

STR Roman Brunner  
nimmt die Wahl zum Stadtrat der Stadtgemeinde Purkersdorf an. 
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Anträge des Bürgermeisters ï STEINBICHLER BGM Ing. Stefan 

GR0545 Beschluss Schulungsgelder für Kommunalpolitiker 

Antragsteller: STEINBICHLER BGM Ing. Stefan  
 

SACHVERHALT 
Die Auszahlung von Schulungsgeldern für Kommunalpolitiker durch das Amt der NÖ 
Landesregierung bedarf als rechtlicher Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses gemäß  
§ 35 Z 2 NÖ Gemeindeordnung 1973, in welchem der Berechnungsschlüssel sowie die Ermittlung 
der Einwohnerzahl und die Empfänger festgelegt werden. 
 
Auf Grundlage des Parteienübereinkommens im NÖ Landtag vom 16.04.2020 für die Jahre 2021 
bis 2025 besteht die Möglichkeit entweder einen Beschluss  
 

- für die gesamten 5 Jahre mit einem fixen Berechnungsschlüssel sowie einer fixen 
Einwohnerzahl (zB. auf Grundlage der Volkszählung 2011, Variante A) oder  
 

- einem jährlich steigenden Berechnungsschlüssel samt aktueller Einwohnerzahl 
festzusetzen (Variante B). Diese Variante setzt einen jährlichen Gemeinderatsbeschluss 
voraus. 

 
Die Einwohnerzahl wird mit dem festgelegten Berechnungsschlüssel multipliziert. Der sich daraus 
ergebende Gesamtbetrag wird anschließend auf die Parteien im Gemeinderat entsprechend der 
Mandatsverteilung nach der Gemeinderatswahl 2020 aufgeteilt.  
 
Der Berechnungsschlüssel laut Parteiübereinkommen des NÖ Landtages vom 16.04.2020 lautet: 
 

- 2021  ú 2,35 
- 2022  ú 2,40 
- 2023  ú 2,45 
- 2024  ú 2,50 
- 2025  ú 2,55 

 
Der Bürgermeister hat sich für die Anwendung der Variante B ausgesprochen. Der 
Berechnungsschlüssel muss demnach für jedes Jahr beschlossen werden.  
 
Die Auszahlung der Schulungsgelder erfolgt über die Bezirkshauptmannschaft direkt an die 
jeweiligen Bezirksorganisationen.  
 

ANTRAG 
Für die Auszahlung der Schulungsgelder an Kommunalpolitiker gemäß § 35 Z 2 NÖ 
Gemeindeordnung 1973 wird entsprechend des Parteiübereinkommens im NÖ Landtag vom 
16.04.2020 f¿r das Jahr 2024 der Berechnungsschl¿ssel mit ú 2,50 festgesetzt und die Ermittlung 
der aktuellen Einwohnerzahl zum 1.1.2024 festgelegt. Die Auszahlung der Schulungsgelder erfolgt 
über die Bezirkshauptmannschaft direkt an die jeweiligen Bezirksorganisationen. 
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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Finanzen und Betriebe ï PANNOSCH STR Mag. Karl 
 

GR0546 Voranschlag 2024 inkl. Dienstpostenplan 

Antragsteller:  PANNOSCH STR Mag. Karl  

 
SACHVERHALT 

 
Der Entwurf für den Voranschlag 2024/MFP2025-2028 liegt nun zur Beschlussfassung vor.  
 
Der Voranschlag besteht gem. VRV 2015 im Wesentlichen aus dem Ergebnis- und dem 
Finanzierungshaushalt, dem Stellenplan sowie diversen Beilagen. Der Vermögenshaushalt als 3. 
Säule des 3-Komponenten-Haushalts ist nur Bestandteil des Rechnungsabschlusses. 
 
Im Rahmen der VA-Erstellung werden vor allem folgende Bereiche des Haushalts bearbeitet: 
 
 

 
 
Zur Struktur des im Zentrum der Planung stehenden Finanzierungshaushalts FHH wird auf die 
Ausführungen im Rahmen des GR0272 vom 30.11.2021 verwiesen. 
 
Der nach operativer Gebarung, investiver Gebarung und Finanzierungstätigkeit aufgegliederte  VA 
2024 sowie MFP 2025-2028 zeigt sich wie folgt: 
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Infos zur VA-Erstellung: 
 
Planung Operative Gebarung: 
 
Diese ist weiterhin gekennzeichnet durch gestiegene Auszahlungen (Zinsaufwand sowie Personal, 
Energie im Hinblick auf fallende Preise etwas zurückgenommen).   
 
Die Planung der Ertragsanteile auf Basis des Voranschlagsblatts der Abteilung Gemeinden/Land 
NÖ inkl. der Abzüge und Kommunalsteuer zeigt sich wie folgt:  
 
 

 
 
Hier ist zu erwähnen, dass gemäß einem am 22.11.2023 erhaltenen Schreiben der Abtlg. 
Gemeinden die Abz¿ge nun um ú 402.900,- höher als zum Zeitpunkt der Sitzung des 
Finanzausschusses zu planen sind, was das Budget entsprechend belastet. 
 
Ergebnishaushalt: 
Dieser zeigt für 2024 ein negatives Nettoergebnis von - ú 1.024.400,-. 
 
 
Planung Investive Gebarung: 
Für 2024 sind die Projektausgaben als ein Ergebnis der VA-Beratung mit der Abtlg. Gemeinden 
auf die wichtigsten Positionen eingeschränkt worden. Diese sollen vor allem mittels 
Darlehensaufnahmen sowie möglicher Förderungen bedeckt werden. Nach Vorliegen des 
Rechnungsabschlusses 2023 (GR März 2024) können weitere Ausgaben je nach Ergebnis des 
Jahres 2023 in einem Nachtragsvoranschlag angesetzt werden. 
 
Die aktuelle Liste der Projekte zeigt sich wie folgt:  



Protokoll der 19.GR-Sitzung am 28.11.2023 ï Funktionsperiode 2020-2025  Seite 18 von 125 

 

 



Protokoll der 19.GR-Sitzung am 28.11.2023 ï Funktionsperiode 2020-2025  Seite 19 von 125 

 
Planung Finanzierungstätigkeit: 
 
Hier werden einerseits die geplanten Darlehensaufnahmen (ú 3.351.500,- +  
ú 1.500,- Förderdarlehen) sowie der budgetierte Schuldendienst (Tilgungsaufwand + Zinsaufwand) 
dargestellt. 
 
Zum Überblick hier der Gesamt-Plan für Tilgungen und Zinsen für 2024-2028 inkl. NTVA 2023 
(gem. MFP-Schuldenentwicklung): 
 

 
 
 
Bedarfszuweisungen: 
 
Diese werden nunmehr gemäß Anweisung der Abt. Gemeinden im Bereich der Projekte (V05 
Gehwege, Straßen) in der Höhe von ú 400.000,- budgetiert. 
 
Haushaltspotential: 
 
Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 und 
wurde erstmals im Voranschlag des Jahres 2020 ausgewiesen. Im Wesentlichen dient diese 
Kenngröße der Fortschreibung des früheren SOLL-ÜBERSCHUSSES (VRV 1997) und hat für die 
Beurteilung der Gemeindefinanzen seitens der Gemeindeabteilung eine zentrale Bedeutung. 
 
Wenn das Haushaltspotential innerhalb des Zeitraums des MFP laufend negativ ist, ist ein 
Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973). 
 
 
Für den VA 2024 bzw. MFP zeigt das Haushaltspotential folgende Entwicklung: 
 

 
 
Resümee Haushaltspotential: 
 
Das kumulierte Haushaltspotential des VA 2024 weist zwar noch ï aufgrund der positiven 
Vorjahre ï ein positives Ergebnis aus, zeigt aber in Folge eine stark negative Entwicklung.  
 
Dies ist unter anderem auf die Teuerung wie auch die inflationsbedingt deutlich höheren 
Personalkosten zurückzuführen. Unabhängig davon sind grundsätzlich deutliche Schritte 
und Maßnahmen hinsichtlich Einnahmen-Erhöhungen sowie Ausgaben-Kürzungen zu 
setzen, um in Zukunft wieder ausgeglichene bzw. positive Jahresergebnisse zu erzielen. 
 
Sollte gegenüber dem vorliegendem VA/MFP keine deutlichen Veränderungen erreicht 
werden sowie das laufende Jahr 2023 gemäß dem NTVA 2023 abgeschlossen werden, käme 
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man spätestens im Jahr 2026 an die Grenze des gemäß NÖ Gemeindeordnung von 1973 § 
79 Abs. 1a maximal zur Verfügung stehenden Kassenkredites.  

 
ANTRAG 

Der Gemeinderat genehmigt den Voranschlag 2024 inkl. MFP und den Dienstpostenplan 2024 laut 
VRV 2015 in der vorliegenden Form. 
 

Zusatzantrag GR Tauber 
GR Tauber beantragt folgenden Zusatzantrag zum Budget:  
Es soll vorgesehen werden, dass ein begleitender Beamter / Berater das Budget 2024 bis Ende 
Jänner überprüft und dann mitteilt, welche Einsparungsmaßnahmen getroffen werden können, um 
das Budget nicht überborden zu lassen und des Weiteren Empfehlungen bekannt gibt. 
 
Des Weiteren fordere ich eine zeitgerechte GR-Sitzung bis Anfang Juni 2024, die sich auf das 
Budget 2025 bezieht, um genügend Handlungsfreiheit zu einer Evaluierung ermöglicht, um das 
Budget in Grenzen zu halten.   

Gegenantrag GR Holzer 
Einrichtung einer Arbeitsgruppe, bestehend aus allen Fraktionen, um in mehreren Sitzungen (im 
Dezember 2023) einen Budgetplan zu erstellen und es gemeinsam anzustreben bis Weihnachten 
ein beschlussfähiges Budget vorzulegen. 
 

Zusatzantrag zum Gegenantrag / GR Keindl: 
Gegenantrag Holzer unter Einbeziehung eines externen Beraters bei Nichteinigung nach 3 
Sitzungen.  

BGM: 15 Minuten Sitzungsunterbrechung zur Beratung  
Fortsetzung der Sitzung um 20:45h 

 

Wortmeldungen:  
Pannosch, Kellner, Tauber, Banner, Holzer, 
Baum, Steinbichler, Oppitz, Kopetzky, 
Frotz, Angerer, Klissenbauer, Klinser, 
Keindl, Weinzinger, Pokorny, Wiltschek  

Abstimmungsergebnis: 
 
Gegenantrag Holzer inkl. Zusatzantrag 
Keindl:  
Oppitz, Frotz, Holzer, Pokorny, Kasper, 
Klissenbauer, Ritter, Seliger, Angerer, 
Baum, Keindl, Wunderli, Banner, Klinser, 
Kellner (15 Stimmen)  
Dagegen:  
Steinbichler, Weinzinger, Putz, Pannosch, 
Passet, Pawlek, Kaukal, Schwarz, Brunner 
R., Bernreitner, Teufl, Röhrich, Brunner S., 
Wiltschek, Tauber, Kopetzky (16 Stimmen)  
 
Zusatzantrag GR Tauber:  
Steinbichler, Weinzinger, Putz, Pannosch, 
Passet, Pawlek, Kaukal, Schwarz, Brunner 
R., Bernreitner, Teufl, Röhrich, Brunner S., 
Wiltschek, Tauber, Kopetzky (16 Stimmen) 
3 Enthaltungen: Angerer, Seliger, Baum,  
Dagegen: Oppitz, Frotz, Holzer, Pokorny, 
Klissenbauer, Kasper, Ritter, Kellner, 
Klinser, Wunderli, Keindl, Banner 
 
Zusatzantrag Tauber gilt daher als 
beschlossen; 
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Anmerkung zum nachfolgenden Dienstpostenplan:  
Wie vorgesehen handelt es sich beim vorliegenden Dienstpostenplan um eine SOLL-Darstellung zur 
Vorausplanung für das kommende Haushaltsjahr. Der DPP hat weder Namen, noch sonstige 
personenbezogene Daten (z.B. Leistungsverwendungen oder individuelle Sonderverträge) zu enthalten.   
 
Der vorliegende Plan soll organisatorisch im Wesentlichen unverändert bleiben. Um die jährlich geforderten 
Einsparungsmaßnahmen weiterhin zu unterstützen, sind sowohl die Stunden als auch die Stellen auch im 
SOLL auf das notwendige Mindestmaß gesetzt.   
 
IST-Situation: Die angegebenen Posten sind zum Teil noch unbesetzt. 
Eine Vielzahl der Posten ist nicht Vollzeit belegt ï so v.a. im Kinderbetreuungsbereich.  
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VHS stundenmäßig der zentralen Verwaltung zugeteilt (6 Wochenstunden).
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GR0547 Grundsatzbeschluss: Anschaffung Hilfeleistungsfahrzeug (HLF2) und 

Wechselladefahrzeug (FFW Purkersdorf) 

Antragsteller:  PANNOSCH STR Mag. Karl  

 
SACHVERHALT 

Herr BR Michael Gindl (Branddirektor/FFW Purkersdorf) hat die Stadtgemeinde Purkersdorf 
darüber informiert, dass 
 
eine Ersatzanschaffung eines Wechselladefahrzeuges nach einem Verkehrsunfall mit 
Totalschaden (ú 576.000,00 inkl.) und die Anschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeuges (HLF2 
ï Ersatzbeschaffung Tanklºschfahrzeug nach 25 Jahren, ú 551.958,67 inkl. nach Abzug von ú 
66.000,- an Förderungen) notwendig geworden sind.  
 
Wie schon zuletzt (GR0305 vom 22.02.2022 Anschaffung eines Hubrettungsfahrzeugs) würde die 
Finanzierung selbst von der FFW Purkersdorf aufgenommen werden (Ausschreibung und 
Abwicklung 2024), die Stadtgemeinde hätte jeweils die Haftung zu übernehmen sowie die 
entsprechenden Rückzahlungen für die Finanzierungslaufzeit an die Feuerwehr zu überweisen. 
Bei Annahme einer Verzinsung von 5% und einer Laufzeit von 20 Jahren ergäbe sich daraus eine 
jªhrliche Belastung f¿r den Haushalt in Hºhe von rd. ú 95.000,-.  
 
Um die Bestellungen noch heuer in die Wege leiten zu können und die erhöhte Förderung 
(Sonderfºrderung von ú 6.000,-) lukrieren zu können, ist bereits jetzt eine Zustimmung des 
Gemeinderates erforderlich (Frist 31.12.2023). Finanzierungswirksam werden diese Beschlüsse 
erst ab dem Jahr 2025. 

ANTRAG 
Der Gemeinderat beschließt einen Grundsatzbeschluss für die Unterstützung der FFW Purkersdorf 
bei der Anschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeuges (HLF2) in der Höhe von  
ú 551.958,67 inkl. und der Ersatzanschaffung eines Wechselladefahrzeuges in der Hºhe von  
ú 576.000,00 inkl. nach Abzug von ú 66.000,- an Förderungen in Form künftiger 
Haftungsübernahmen und Refundierung der laufenden Rückzahlungsraten an die Feuerwehr zu 
fassen. Die Ausschreibung für die Kredite wird im Jahr 2024 erfolgen.  
 

Wortmeldungen:  
Keindl, Oppitz, Weinzinger, Wunderli, Frotz, 
Holzer, Klinser, Kellner, Brunner R., 
Steinbichler  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  

 

GR0548 Bericht: Darlehensaufnahme 1. NTVA 2023 

Berichterstatter:  PANNOSCH STR Mag. Karl  
 

SACHVERHALT 
Die im Zuge des 1. Nachtragsvoranschlag 2023 geplanten Darlehen (GR0517 vom 21.09.2023) in 
der Hºhe von ú 1.555.000,00 wurden bei der BKS Bank AG aufgenommen und zugezªhlt. Der 
Fixzinssatz wurde mit 3,796% p.a. (10J Ref. ICE Swap 3,346% p.a.) für die nächsten 10 Jahre bis 
30.09.2023 fixiert.  

ANTRAG - BERICHT 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht über die Darlehensaufnahme im Zuge es 1. 
Nachtragsvoranschlages 2023 zur Kenntnis. 

Wortmeldungen:  
/ 

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig zur Kenntnis genommen  
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GR0549 Bedeckungsbeschlüsse 

Antragsteller:  PANNOSCH STR Mag. Karl  
 

SACHVERHALT  
In der 26. Sitzung des Stadtrates vom 17. Oktober 2023 und in der 27. Sitzung des 
Stadtrates vom 21. November 2023 wurden folgende Beschlüsse gefasst, die hinsichtlich 
Bedeckung dem Gemeinderat vorzulegen sind, da diese mit über- bzw. außerplanmäßigen 
Ausgaben verbunden sind:  
 

 
 

ANTRAG 
 

Der Gemeinderat genehmigt die im Sachverhalt angeführten Budgetüberschreitungen, 
über- und außerplanmäßigen Ausgaben aus der 26. Sitzung des Stadtrates vom  
17. Oktober 2023 und der 27. Sitzung des Stadtrates vom 21. November 2023. Die 
Bedeckung erfolgt wie angeführt. 
 

Wortmeldungen:  
Kasper, Ganneshofer, Klissenbauer  

Abstimmungsergebnis: 
5 Enthaltungen: Angerer, Seliger, Banner, 
Klissenbauer, Ritter,  
alle anderen dafür  
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Personal ï Recht ï Wohnen ï  PUTZ STR Christian  
 

GR0550 Kaufvertrag Tullnerbachstraße 3 gem. Beschluss GR0514 vom 21.09.2023 -

BERICHT 

  
Berichterstatter:  PUTZ STR Christian  
  
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.09.2023 unter GR0514 dem Ankauf der Liegenschaft 
Tullnerbachstraße 3 in 3002 Purkersdorf zu einem Kaufpreis in Hºhe von ú 900.000,- zzgl. 
Nebenkosten und Gebühren zugestimmt. Folgender Kaufvertrag wurde dem Rechtsausschuss und 
in weiterer Folge zur Unterfertigung vorgelegt und wird hiermit zur Kenntnis gebracht.  
 

ANTRAG - BERICHT 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 

Bernreitner nicht im Saal  
 

Wortmeldungen:  
Baum, Weinzinger 

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig zur Kenntnis genommen  

 
Bernreitner wieder im Saal 
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GR0551 Österreichische Bundesforste ï Stadtgemeinde: Tausch kleiner Flächen  

Antragsteller:  PUTZ STR Christian   
 
Die ÖBF kam auf die Stadtgemeinde mit dem Anliegen zu, Kleinstflächen gegen eine Teilfläche 
einer Forststraße zu tauschen ï nach Bewertung durch einen Gutachter. Zur Werteinschätzung 
von 6 Grundstücken (davon 5 im Eigentum der ÖBF und eines im Eigentum der Stadtgemeinde 
Purkersdorf) wurde ein Gutachter beauftragt (GA gesondert anbei).  
 
ÖBF:  

Grundstück  EZ  Fläche 

257/2 2418 1.258m² 

427/2 2418 225m² 

453/17 2418 189m² 

599/5 2418 345m² 

362/4 120 11m² / Teilfläche gem. Teilungsplan 
GZ 52616 A,B (Radweg aus 
Wolfsgraben) 

 

 
Nr. 257/2: entlang der Deutschwaldstraße / Ecke Robert Hohenwarter-G. / Ausmaß: 1.258m² 
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Nr. 427/2 und 453/17: Tullnerbachstraße / Abzweigung Richtung Sagberg / Ausmaß: 189m² 

 
 
Nr. 599/5:entlang dem Wienfluss beim Christkindlwald / Ausmaß: 345m² 
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Stadtgemeinde / Öffentliches Gut: 
 

Grundstück  EZ  Fläche  

326/1 (Wegparzelle) 2245 2.677 m² 

 
Nr. 326/1: Baunzen / Ausmaß: 2.677m² 

 
 

Die jeweiligen Flächen sind unterschiedlich gewidmet, eine Widmungsänderung ist nicht 
angedacht.  
 
Der Bauausschuss wurde bereits mit dieser Angelegenheit befasst und hat dazu folgende ï 
einstimmige ï Stellungnahme abgegeben:  
 
Bundesforste - Grundtausch 
Die ÖBF AG ist an die Stadtgemeinde Purkersdorf herangetreten, um die Grundstücke Nr. 257/2, 
427/2, 453/17, 599/5 und 362/4 der ÖBF AG gegen das Grundstück der Stadtgemeinde Nr. 326/1, 
Waldstraße ï Verlängerung Pernerstorferstraße zu tauschen. Die Bundesforste haben dafür ein 
Gutachten des DI Herbert Forstner vom 10.07.2023, zum Zwecke der gutachterlichen 
Werteinschätzung der 6 Tauschflächen vorgelegt. Der Bauausschuss wurde ersucht, in seiner 
Sitzung über den vorgeschlagenen Grundtausch zu beraten und eine Empfehlung abzugeben.  
 
Vorschlag der Ausschussmitglieder: 
Der Ausschuss stimmt einem Grundtausch wie vorgeschlagen zu, ausgenommen die Parz. 427/2 
ï Bereich Einfahrt Sagberg. Von einem Grundtausch der Parz. 427/2, wird abgeraten, da auf Grund 
des Brückentragswerks und der Bachsohle erhöhte Erhaltungskosten auf die Gemeinde 
zukommen könnten.  
 
Daraufhin wurde die Parzelle Nr. 427/2 einvernehmlich von den Tauschflächen gestrichen.  
 
Im Ergebnis hat das Gutachten für die Grundstücke 427/2, 453/17 und 362/4, KG Purkersdorf einen 
ermittelten Wert in Hºhe von ú 913,75 ergeben. F¿r die Grundst¿cke 599/5 und 257/2, KG 
Purkersdorf: ú 2.853,34.  
Der Gesamtwert der 5 Grundst¿cke im Eigentum der ¥BF betrªgt gem. Gutachten: ú 3.767,09. 
Abzüglich des ermittelten Betrages für die 225m²-Fläche des Grundstückes Nr. 427/2, für welches 
vom Bauausschuss vom Tausch abgeraten wurde, ergibt der relevante Gesamtwert eine Summe 
von: ú 430,- + ú 2.853,43 = ú 3.283,34 
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Der ermittelte Wert des Grundstücks 326/1, KG Purkersdorf, im Eigentum der Stadtgemeinde 
beträgt: ú 2.677,00.  
 
Die Bereinigung soll als nahezu wert- und flächengleicher Grundtausch durchgeführt werden. Der 
ermittelte Differenzbetrag in Hºhe von ú 606,34 ist von Seiten der Stadtgemeinde an die ÖBF zu 
entrichten.  
 
Der Tausch kann zumindest für die Teilfläche Nr. 362/4 im Ausmaß von 11m² ï auf Wunsch und 
nach Rücksprache mit den Bundesforsten ï gemäß Liegenschaftsteilungsgesetz mit einem 
Vermessungsplan vereinfacht abgewickelt werden.  
 
Nach Rücksprache beim BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen / Vermessungsamt 
Wien) ist der Tausch der restlichen Grundflächen als Grundbuchsangelegenheit zu werten und es 
ist (jeweils) ein Kaufvertrag erforderlich. Damit einhergehende Kosten bzw. deren Aufteilung sind 
noch endgültig mit den Bundesforsten zu klären.   
 
Folgende Kosten fallen für den Tausch der restlichen Flächen ï geschätzt ï an:  
Differenzbetrag ú 606,34 
Vertragserrichtung (pauschal): ú 1.200,- zzgl. 20% USt.  (50% bei Zustimmung durch die ÖBF) 
+ Nebengeb¿hren (Grunderwerbssteuer + Eintragungsgeb¿hr): 4,6% von ú 3.283,34 
+ ImmoEst: 4,2% von ú 3.283,34  
 
Zzgl. möglicher anfallender Kosten im Zuge der Teilung betr. Grundstück Nr. 362/4 soll ein max. 
Betrag in Hºhe von ú 2.000,- für den Tausch der Kleinflächen und die damit einhergehende 
Bereinigung genehmigt werden.  
  
In das Gutachten betr. die einzelnen Flächen kann beim Stadtamt eingesehen werden.   
 
Kosten:  ú 2.000,00 
Bedeckung:  1/010000-640000 
VA 2023:  ú 30.000,00 
Kreditrest:  ú 249,20 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt einem āTauschó dieser Kleinflächen und einer Abwicklung gem. LTG bzw. 
mittels Kaufvertrag und Grundbuchseintragung zu. Die dafür veranschlagten Kosten in Höhe von 
max. ú 2.000,- werden genehmigt. Der Kaufvertrag wird dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht.  
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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GR0552 Kleinregion āWir 5 im Wienerwaldó Beschluss Strategieplan und Übernahme 

der Buchhaltung in der Stadtverwaltung Purkersdorf 

 
Antragsteller:  PUTZ STR Christian   
 
Zur Steigerung der Effizienz und Effektivität der Kleinregion (bestehend aus den Gemeinden 
Purkersdorf, Mauerbach, Tullnerbach, Gablitz und Wolfsgraben) wurde ein Strategieplan erstellt, 
welcher nun zur Beschlussfassung vorgelegt wird (siehe gesonderte Beilage).  
Dieser Plan ist auf mindestens 4 Jahre ausgerichtet und beinhaltet u.a. eine Beschreibung der 
Kleinregion, eine Analyse des Entwicklungsbedarfs, einen Strategie- und Finanzierungsplan sowie 
die Organisationsstruktur.  
Die Bürgermeister der 5 Kleinregionsgemeinden haben zudem einstimmig eine Erhöhung des 
Jahresbeitrags beschlossen. Bisher hat jede Gemeinde ú 500,- pro Jahr beigetragen. Diese 
Summe war zu gering um Aktivitäten und Projekte finanziell abzudecken, weshalb jeweils ein 
weiterer Beschluss eingeholt werden musste. Als neues Finanzierungsmodell wurde eine 
Kopfquote von ú 0,50 pro Einwohner, basierend auf dem Einwohnerstand von 01.01.2023 (Stand 
Statistik Austria) vereinbart. Die neuen Beiträge sollen ab 01.01.2024 gelten. (im Zuge der 
kommenden Vorstandssitzung Anfang Dezember soll noch endgültig abgeklärt werden, oder der Beitrag 
auch Nebenwohnsitze beinhaltet).  

 
Weiter wurde vereinbart, dass die Gemeinden zusätzlich Aufgaben übernehmen: so übernimmt 
Tullnerbach die Öffentlichkeitsarbeit für die Kleinregion, während Purkersdorf angeboten hat, die 
Buchhaltungstätigkeit für die Wir-5-Gemeinden (von Gablitz) zu übernehmen und den dafür 
anfallenden personellen Aufwand der Kleinregion stundenmäßig in Rechnung zu stellen, wobei mit 
maximal 2-3 Wochenstunden kalkuliert wird.  
Die allgemeine Betreuung der Kleinregion, einschließlich Projektmanagement und 
Fördermittelbeantragung etc. verbleibt weiterhin bei NÖ-Regional, Hrn. Daniel Brüll. Die Anstellung 
einer Koordinatorin bzw. eines Koordinators im geringen Ausmaß zur Abwicklung aller 
gemeinsamen Belange der Wir-5-Gemeinden ist unter Umständen künftig angedacht.  
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat beschließt den āKleinregionalen Strategieplan 2023 ï 2027ó der Wir-5-im-
Wienerwald-Gemeinden und stimmt der Beitragserhºhung in Form einer āPro-Kopf-Quoteó in Hºhe 
von ú 0,50 pro Einwohner zu. Weiter bejaht der Gemeinderat die Übernahme der (rein) 
buchhalterischen Tätigkeit durch die Finanzverwaltung Purkersdorf gegen Rechnungslegung (per 
Stundensatz / Quartal). Eine allgemeine Betreuungstätigkeit der Wir-5-Gemeinden inkl. 
Fördermittelbeantragung ist darin nicht vorgesehen, diese verbleibt vorerst bei NÖ-Regional.  
 

Wortmeldungen:  
Banner, Klinser, Steinbichler, Baum  

Abstimmungsergebnis: 
5 Enthaltungen: Kellner, Klinser, Wunderli, 
Banner, Angerer,  
alle anderen dafür  

 
Beilagen: Einreichung zur āDemenz-Aktivgemeindeó; Strategieplan liegt gesondert bei  
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Frauen ï Soziales ï Gesundheit ï SV KELLNER STR DI Sabina  

 

GR0553 Berichte aus dem Ressort   

Berichterstatterin: SV KELLNER STR DI Sabina  
 

GEWALT GEGEN FRAUEN 
Jede fünfte Frau in Österreich ist von häuslicher Gewalt betroffen. Viele Frauen wissen noch immer 
nicht, wo sie Unterstützung erhalten können. Drei Frauen in NÖ wurden 2023 getötet, bei zwei 
weiteren blieb es beim Mordversuch. 
Im Zeitraum vom 25. November bis 10.Dezember 2023 startet das vom Land NÖ unterstützte 
Projekt Ă16 Tage gegen Gewalt gegen Frauenñ.  
Als sichtbares Zeichen hat die Stadtgemeinde Purkersdorf eine vom Land NÖ gratis zur Verfügung 
gestellte Fahne mit dem Slogan ĂGewalt hat viele Gesichter. Zivilcourage noch mehrñ gehisst. 
Weitere Informationen, Videos, Vorlagen und andere Materialien können auf der 
Gemeindewebsite, im Amtsblatt oder sozialen Medien zur Verfügung gestellt werden. 
  
Um ein sinnvolles Zeichen zu setzen, wird die Stadtgemeinde Purkersdorf in Kooperation mit der 
Volkshochschule einen Beratungsnachmittag als Pilotprojekt starten, da es in Purkersdorf, eine 
Stadt mit fast 10.000 Einwohnern, bis dato noch keine Anlaufstelle für betroffene Frauen gibt. Um 
einen niederschwelligen Zugang zu gewährleisten, wird die Beratung in den Räumlichkeiten der 
Volkshochschule stattfinden. Die Bewerbung soll über das Amtsblatt, sozialen Medien und Flyer 
erfolgen. Der Stadtrat bewilligte für diese Umsetzung in seiner Sitzung am 21.November 2023 
einen Kostenrahmen in Hºhe von ú 1.000,-- exkl. USt. 
 

ANTRAG - BERICHT 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 

Wortmeldungen:  
Baum, Kaukal 

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig zur Kenntnis genommen  
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Bauwesen und Stadtplanung ï WEINZINGER STR VizeBGM Viktor 
 

GR0554 26. Änderung Bebauungsplan, Verordnungsprüfung ï Bericht 

Berichterstatter: WEINZINGER STR VizeBGM Viktor 
 

SACHVERHALT 
Die Verordnung zur 26. Änderung des Bebauungsplanes wurde am 24.08.2023, Zl. B-031/2-
4596/2-2023, ausgestellt und in der Zeit vom am 25.08.2023 bis 13.09.2023 an der Amtstafel 
kundgemacht. Die Verordnung wurde nach seiner 2-wöchigen Kundmachungsfrist am 09.09.2023 
rechtskräftig und danach zur Verordnungsprüfung an das Amt der NÖ Landesregierung übermittelt 
worden. Mit Schreiben vom 21.09.2023, Zl. RU1-BP-475/047-2022, (Anhang) hat das Amt der NÖ 
Landesregierung, Abt. RU1, mitgeteilt, dass die Vorschriften über die Erlassung dieser Verordnung 
eingehalten wurden und die Überprüfung im Sinne der §§ 29 und 34 des NÖ ROG 2014 keinen 
Anlass für die Behebung der Verordnung ergeben hat.  
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ANTRAG - BERICHT 

Der Gemeinderat wird ersucht, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.  

Wortmeldungen:  
/  

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig zur Kenntnis genommen  
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GR0555 Bausperre Hoffmannpark, Wiener Straße 64-66 und 68 ïArbeitsgruppe ï 

Bericht 

Antragsteller: WEINZINGER STR VizeBGM Viktor 
 

SACHVERHALT 
Die GR-Arbeitsgruppe ĂBausperre Hoffmannparkñ hat in seiner 2. Sitzung im Oktober beschlossen, 

Gespräche mit der NÖ Baudirektion, dem Land NÖ, Raumordnungsrecht, dem Bundesdenkmalamt 

und Architektenvertretungen bezüglich der möglichen Widmungsfestlegungen für die Gemeinde zu 

führen.  

Am 24.11.2023 fand eine Besprechung der Mitglieder der Arbeitsgruppe und Gemeindevertreter 

mit:  

¶ Herrn DI Walter Steinacker ï Leiter der Gruppe Baudirektion,  

¶ Frau DI Petra Eichlinger - Referatsleiterin NÖ Baudirektion,  

¶ Frau Prof. Arch. DI Maria Auböck - Vizepräsidentin der Zentralvereinigung der Architekten 
Österreichs,  

¶ Herrn Arch. DI Franz Denk ï Vorstand Orte Architekturnetzwerk NÖ,  

¶ Frau HR Sylvia Preinsberger ï Bundesdenkmalamt Leitung Abt. Rechtsangelegenheiten,  

¶ Frau DI Lisa Teigl, MA ï Bundesdenkmalamt, 
statt.  
 

Eingangs wurde von Herrn DI Steinacker festgehalten, dass die NÖ Baudirektion nicht für die 

Festlegungen im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan zuständig sind. Für rechtliche Fragen zu 

Widmungsfestlegungen der Gemeinde wäre mit Vertretern der Gruppe Bau- und 

Raumordnungsrecht des Landes Gespräche zu führen. Zu diesem Gespräch wurde gebeten, weil 

es von Seiten der NÖ Baudirektion ein Anliegen war, das Thema Denkmalschutz bzw. Schutz des 

Ensambles des Hoffmannparks zu erörtern.  

Frau Arch. DI Maria Auböck und Herr Arch DI Franz Denk haben die Wichtigkeit der Erhaltung des 

Ensembleschutzes, auch im Hinblick die Festlegung des Parks als Gartendenkmales 

hervorgehoben.  

Die Vertreterinnen des Bundesdenkmalamtes haben angemerkt, dass es für das 

Hoffmanngebäude einen rechtskräftigen Bescheid des Bundesdenkmal gibt. Für eine 

Unterschutzstellung des Grundstück 170/14 gibt es keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, 

die die Einleitung ein Verfahren ermöglichen. Von Seiten des BDA können derzeit nur 

Empfehlungen abgegeben werden.  

 

Als nächsten Schritt soll nun ein Gespräch mit Vertretern der Abteilung Bau- und 

Raumordnungsrecht des Landes NÖ zeitnah stattfinden, um die rechtlichen Möglichkeiten der 

Gemeinde zu besprechen. Frau Arch. DI Auböck und Herr Arch. DI Denk, sowie Frau DI Teigl MA 

(BDA), haben den Wunsch geäußert, zu diesem Gespräch eingeladen zu werden.  

 

In weiterer Folge ist beabsichtigt, nach dem Gespräch mit dem Land NÖ, Abt. Raumordnungsrecht, 

ein Rechtsgutachten, zur Abwägung der rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde, 

in Auftrag zu geben. Seitens des Landes NÖ werden auf dem Gebiet der Raumordnung 

spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien noch genannt.  

Frau Arch. DI Auböck hat die Rechtsanwaltskanzleien Allright, Dr. Lorenz Riegler, 1070 Wien, und 

Immoclimate.legal, Dr. Piotr Pyka, 1010 Wien, empfohlen.  
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Angeregt wurde zusätzlich zur Abklärung der rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten der 

Gemeinde bei einer Umwidmung auch eine Architektenrunde beratend hinzuzuziehen.  

 

ANTRAG 
Der Gemeinderat wird ersucht, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.  
 

Wortmeldungen:  
/  

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig zur Kenntnis genommen  

 

GR0556 Gehsteig Deutschwaldstraße, zw. Speichbergbrücke und Onr. 8, Vergabe der 

Planungsarbeiten 

Antragsteller: WEINZINGER STR VizeBGM Viktor 
 

SACHVERHALT 
Für die Erörterung eines möglichen Gehsteiges entlang des Deutschwaldbaches in der 

Deutschwaldstraße, zwischen der Speichbergbrücke und HNr. 8, fand am Mittwoch, den 

04.10.2023 eine Besprechung mit dem Vertreter der Wildbach- und Lawinenverbauung und 

Mitgliedern des Bauausschusses statt. Von Seiten des Vertreters der Wildbach- und 

Lawinenverbauung wäre die Errichtung eines Gehsteiges denkbar, wenn im Hochwasserfall es zu 

keiner Verschlechterung des Abflussverhaltens des Deutschwaldbaches zu erwarten ist.  

 

Die bis 13.11.2023 von den Ausschussmitgliedern vorgeschlagenen Planungsbüros wurden vom 

Bauamt kontaktiert, ob Interesse an der Abgabe eines Angebotes bestünde.  

Die nachstehenden Ziviltechnikerbüros haben Interesse gezeigt und wurden eingeladen, bis 

21.11.2023 ein Honorarangebot für die Ziviltechnikerarbeitungen zur Planung des Gehsteiges 

abzugeben: 

1. Team Kernstock ZT GmbH, 1230 Wien 
2. Tecton Consult Engineering Ziviltechniker GmbH., 1050 Wien 
3. IBBS ZT GmbH., 1040 Wien 
4. Schneider Consult ZT GmbH., 3500 Krems/Donau 

 

Die am 21.11.2023 im Stadtamt eingelangten Honorarangebote wurden vom Bauamt kontrolliert 

und zum Vergleich in dem Beschlusspunkt nachstehender Tabelle dargestellt: 

Als Billigstbieter ist das Büro Team Kernstock Ziviltechniker GesmbH. mit einer Angebotssumme 

von ú 29.789,50 inkl. MwSt. hervorgegangen.  

Da am Abgabetermin bereits der zuständige Stadtrat getagt hat, wird der Gemeinderat ersucht 

folgenden Beschluss zu fassen:  

 
ANTRAG 

Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der Planungsarbeiten für einen Gehsteig in der 

Deutschwaldstraße entlang des Deutschwaldbaches, zwischen der Speichbergbrücke und der 

HNr. 8 an den Bestbieter die Firma Kernstock ZT GmbH für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, 

1230 Wien, zu einer Auftragssumme von ú 29.789,50 inkl. MwSt. zu. 

Kosten:  ú 29.789,50 inkl. MwSt.  
Bedeckung:   5/612000-002003 
VA 2024  Budget 2024 

Seliger verlässt den Saal 
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Seliger wieder im Saal 
 

Wortmeldungen:  
Banner, Weinzinger, Kopetzky, 
Klissenbauer, Keindl, Baum  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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Angebotsabgaben bis 21.11.2023

Firma Leistungen (alle exkl.MWSt.): Besprechungen:

Einreich- und Detail-

planung

Neben-

leistungen

Fremd- 

leistungen

Angebots-  

ǎǳƳƳŜ ϵ 

inkl. MWSt. Nicht enthalten:

Team Kernstock 

Ziviltechniker 

GesmbH.,

ŀύ ¦ƴǘŜǊƎǊǳƴŘŜǊƪǳƴŘǳƴƎΥ  ϵ рΦспсΣмл                                                          

ōύ  ǎǘŀǘƛǎŎƘπƪƻƴǘǊǳƪǘƛǾŜ .ŜŀǊōŜƛǘǳƴƎΥ ϵ тΦнсуΣу                         

Zum Teil in 

Nebenleistungen 

enthalten.                          

Ansonsten 

.ŜǎǇǊŜŎƘǳƴƎŜƴ ϵффΣрт 

/Stunde

Einreich- und Detailplanung: 

ϵ млΦннмΣср όŦǸǊ .ŜǿΦ ƴΦ 

Straßengesetz + Ausführung)ϵ мΦсууΣло

Fremdleistungen - 

Auftrag und 

Vergabe durch 

Auftraggeber ϵ нф туфΣрл

Abrechnung 

nach 

tatsächl. 

aufgewend. 

Regiestd.

Wasserrechtliches Einreichprojekt, 

Ausschreibung und Vergabe,                       

Örtliche Bauaufsicht

Tecton Consult 

Enginieering ZT 

GmbH.

ŀύ DǊǳƴŘƭŀƎŜƴΥ ϵ оΦоллΣлл                                                               

b)  Ermittlung vom charakteristischen 

!ōŦƭǳǎǎǉŜǳǊǎŎƘƴƛǘǘΥ  ϵ рΦорлΣлл

inkludiert im Angebot: 

ϵ пΦлллΣллκуȄ  

Besprechungen,               

Regiel. Projektleiter       

ϵ мрлΣлл Ȅ уΣ                        

Regiel. Facharbeiter           

ϵ мллΣлл Ȅ мс                 

Entwurf der Tragkon- 

ǎǘǊǳƪǘƛƻƴΥ ϵ мнΦнллΣллϵ нΦуллΣлл

Fremdleistungen, 

Bezahlung über 

Auftraggeber ϵ оо мнлΣлл

Abrechnung 

nach 

tatsächl. 

aufgewend. 

Regiestd.

Straßenrechtliches Einreichprojekt                         

Wasserrechtliches Einreichprojekt                                                                

Koordination und Steuerung der technischen 

Belange,                                                    

Vermessung und geotechnische Grundlagen,                                       

allfällige Rechtsberatung,                              

Ausschreibung und Vergabe,                       

Örtliche Bauaufsicht

Schneider 

Consult ZT 

GmbH.

ŀύ DǊǳƴŘƭŀƎŜƴŜǊƘΦΥ ϵ фрлΣлл                                    

ōύ ±ŀǊƛŀƴǘŜƴǳƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎ ϵ нΦтрлΣлл                         

Ŏύ IȅŘǊŀǳƭƛǎŎƘŜ !ōŦƭǳǎǎǳƴǘŜǊǎΦΥ ϵ оΦоллΣлл        

ϵ нлллΣллκп Ȅ 

Besprechungen a´2 

{ǘŘΣ ϵ рллΣлл κǇǊƻ 

Stunde

9ƛƴǊŜƛŎƘǇǊƻƧŜƪǘΥ ϵ пΦтрлΣлл Ҍ 

{ǘŀǘƛƪ ϵ нΦнллΣлл          

Ausführungsplanung:                       

ϵ нΦурлΣлл Ҍ                                 

{ǘŀǘƛƪ ϵ пΦпллΣлл                     

Wasserrechtl. 

9ƛƴǊŜƛŎƘƻǇŜǊŀǘ ϵ мΦуллΣллϵ мΦнрлΣлл

Fremdleistungen - 

Auftrag und 

Vergabe durch 

Auftraggeber ϵ олΦмнлΣлл

Abrechnung 

nach 

tatsächl. 

aufgewend. 

Regiestd.

Vermessung, geotechnische Untersuchung, 

Bestandsunterlagen zur Steinmauer, 

straßenrechtl. Einreichprojekt                          

Ausschreibung und Vergabe,                       

Örtliche Bauaufsicht                        

Gemeinderabatt - 5 % auf die Positionen -  

ausgen. Besprechungen                

IBBS ZT GmbH.Mitteilung, dass keine Angebotsabgabe erfolgt

Planung Gehsteig Deutschwaldstraße zwischen Speichbergg und Nr. 8
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GR0557 ABA Machbarkeitsstudie Kläranlage ïProbeentnahmen ï und Analyse des 

Schmutzwassers, Vergabe der Arbeiten 

Abgesetzt  
 

 
Wirtschaft ï Fremdenverkehr ï Kultur ï FROTZ STR Dr. Waltraud 

  

GR0558 Berichte aus dem Ressort  

Berichterstatterin: FROTZ STR Dr. Waltraud 
 
Folgende Veranstaltungen haben in den letzten Wochen erfolgreich stattgefunden:  
 
Stadtentwicklung-Vortrag, 11.9.2023 
Gast war Mag. Hannes Lindner, er ist Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Standort + 
Markt. Er präsentierte seine Ideen, der funktionellen und nachhaltigen Belebung von Städten und 
wie er diese Konzepte erfolgreich umsetzt. Es ging vor allem darum, den richtigen Funktionsmix 
für den Ortskern zu finden und eine Stadt weiterzuentwickeln, die den geänderten Bedürfnissen 
der heutigen Gesellschaft Rechnung trägt. Das wurde anhand von Beispielen veranschaulicht. 
Untersucht wird die Entwicklung der Verkaufsflächen unterteilt in A und B-Lagen, Branchenmix, 
Fluktuation oder auch Leerstände. So eine Analyse wäre auch eine wertvolle Basis für die 
Weiterentwicklung von Purkersdorf. Mein Ziel: im nächsten Jahr einen Vorschlag für die Kosten 
einer Untersuchung zu präsentieren und einen Zeitrahmen festlegen, wann welche Projekte in 
Angriff genommen werden.  
 
Feier Jubiläum der Stadtpartnerschaften in Bad Säckingen 22.-24.9.2023 
Bei einem Festakt in der Konzertmuschel im Schlosspark erneuerten und bekräftigten folgende 5 
Städte ihre Partnerschaften mit Bad Säckingen: Purkersdorf, Sanary sur mer (Frankreich), Nagai, 
(Japan), Santeramo (Italien) und Glarus Nord in der Schweiz. 
 
Enthüllung des Mahnmals für Frieden und Demokratie, 28.9.2023 
Ende September wurde eine Skulptur der Purkersdorfer Künstlerin Marta Stamenov im Bad 
Säckingen-Park der Stadt enthüllt. Die Gedenksäule aus Bronze und Beton ist für Stamenov eine 
Erinnerung an die, durch Diktaturen entstehende Bedrohung für Kunst-, Meinungs- und 
Gedankenfreiheit, ein Mahnmal für zukünftige Generationen und eine Erinnerung an die Vielzahl 
damit verbundener menschlicher Schicksale. Die Skulptur ist als etwa als knapp 2m hohe 
Erinnerungs-Säule aus Sichtbeton und Bronzeguss mit quadratischem Grundriss konzipiert.  
 
Museumstag 2023, 8.10. 
Auch heuer fand wieder der Museumstag mit einer Ausfahrt der historischen Postkutsche und 
einem Oldtimer-Bus statt. Das Interesse an der Kutschfahrt war gut, auch im Museum ließen sich 
viele Interessierte die Exponate erklären. Die Einnahmen aus den Ticket-Spenden kommen dem 
Verschönerungsverein Purkersdorf zugute. 
 
Mord vor Ort 2023 
Schon zum zweiten Mal fand in āDer B¿hneó der Krimiabend ĂMord vor Ortñ statt. Zwºlf namhafte 
österreichische Krimiautoren hatten jeweils genau sieben Minuten Zeit, um ihre Werke vorstellen 
und auch daraus vorzulesen. Immer mit dabei war der Ă¥sterreich-Touchñ der in den letzten Jahren 
der Kriminalroman-Szene zu einem Aufschwung verhalf. Die Autoren Mina Albich, Manfred 
Baumann, Petra K. Gungl, Gudrun Lerchbaum, Eric Manz, Christine Neumeyer, Lukas Pellmann, 
Robert Preis, Eva Reichl, Eva Rossmann, Helmut Scharner und Christian Schleifer haben das 
Publikum in der Bühne mit Witz und kurzweiligen Geschichten bestens unterhalten. Das 
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persönliche Kennenlernen kam auch nicht zu kurz: Die Autoren standen in der Pause gerne für 
Autogramme und Buch-Signaturen zur Verfügung.  
 

Vernissage ĂWILD WUCHSñ, 20.10. 
Die Ruhe, der Rhythmus, die Natur und die Musik sind Impulsgeber für die künstlerischen Arbeiten 
von Karin Czermak und Monika Herschberger. Ihre neuesten Werke zeigen die Künstlerinnen vom 
20. Oktober bis 24. November in der Ausstellung WILD/WUCHS in der Stadtgalerie Purkersdorf. 
Die Ausstellung wurde am 20. Oktober im Beisein des Vize-Bürgermeisters Viktor Weinzinger, 
Gemeinderat Erwin Klissenbauer und vielen Kunstinteressierten erºffnet. Das DUO Ăan.tastenñ 
sorgte für die musikalische Untermalung.  
 

Bericht Stammtisch NÖ Mitte am 13.11.2023 
LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf präsentierte die neue Dorf- & Stadterneuerung. Ab dem 1. 
Januar 2024 kommt es nach 30 Jahren zur Neuaufstellung der Dorf- & Stadterneuerung sowie der 
Ausrichtung von neuen Förderrichtlinien. Bewährtes erhalten, Neues gestalten, die Dorf- & 
Stadterneuerung soll an neue Gegebenheiten und Gelegenheiten angepasst werden. Die neuen 
Strukturen umfassen daher eine Neuausrichtung der Förderrichtlinien sowie eine optimierte 
Beratung vor Ort in Dörfern, Gemeinden und Städten.  
Die Neuausrichtung soll eine einfachere Einreichung und Förderung von Projekten durch den 
Wegfall von aktiven und inaktiven Phasen in den Gemeinden ermöglichen. Durch die Bündelung 
des Angebots und Schaffung eines regionalen Ansprechpartners wird die Arbeit für die 
Verantwortlichen in den Dörfern, Städten und Gemeinden erleichtert. Auf Ehrenamtliche und 
Freiwillige wird gesetzt, Stadterneuerungsvereine zu gründen ist die Empfehlung- werden direkt 
gefördert. 
 
Termine 2024:  
Neubürgerempfang 2024: 15.02.2024 
Ostermarkt 2024: 08. ï 24.03.2024 (FR, SA + SO)  
Jakobimarkt 2024: 27.07.2024 

Kultursommereröffnung: 22.06.2024 (Konzerttermine werden gesondert bekannt gegeben) 

 
ANTRAG ï BERICHTE 

Der Gemeinderat nimmt die Berichte und Termine zur Kenntnis.  

Wortmeldungen:  
/  

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig zur Kenntnis genommen 
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GR0559 Open-Air-Konzert Budget 2024 mit interner Kostenaufstellung  

Antragstellerin: FROTZ STR Dr. Waltraud 
 
Geschichte des Open Air in Purkersdorf:  
1989: wegen des Baus der neuen Umfahrung Purkersdorf, gibt es keine Frequenz am Hauptplatz. 
Wolfgang Ambros und Niki Neunteufel überlegen kleine Konzerte auf einer Holzbühne vor der 
Volksbank am Samstag um 11 Uhr zu veranstalten, als Frequenzbringer und um den Hauptplatz 
wieder zu beleben. 
1990: Das Nikodemus wurde gegründet, Niki Neunteufel bleibt nach einem längeren Aufenthalt im 
Ausland doch in Purkersdorf. Purkersdorf wird die Stadt für Austropop: - Markenzeichen 
2002: wegen des neu gegründeten Auhofcenters entstand dann der Grundgedanke wieder Gäste 
und Frequenz nach Purkersdorf zu bringen und auch wegen der 
Städtepartnerschaftsfeierlichkeiten eine große Bühne vor der Kirche aufzubauen. Künstlerische 
Leitung hatte Wolfgang Ambros mit Niki Neunteufel und sie haben alles organsiert.  
Ab 2002 berichten ORF Seitenblicke berichten darüber.   
Von 2002 bis 2004 gab es drei Konzerte 
Ab 2005: finden 2 Konzerte statt. 1 internationaler Act, 2. ein Act mit österreichischen Künstlern 
2011: ORF NÖ Radio und NÖ Bundesland heute im ORF 2 berichten ausschnittsweise live und es 
gibt Vorberichte schon 2 Wochen vor Konzertbeginn.  
 
Ab 2023: ORF III überträgt live als Generalprobe für künftige Übertragungen. Es gibt noch keine 
Verträge mit dem ORFIII. Das Konzert von Gerd Steinbäcker erreicht eine Rekordquote - trotz des 
Abbruchs. Alle bisherigen Berichterstattungen fanden auch trotzdem statt. 
Während Corona wurden die Open-Air-Konzerte ausgesetzt. Der Open Air Beschluss von 2019 
wurde erst 2022 umgesetzt.  
Kosten 2023: Sponsoren brechen weg - Kosten sind gestiegen und wurden mangelhaft kontrolliert. 
Das was bleibt ist: dass die Gemeinde Purkersdorf 2023 der Hauptsponsor des OPEN Air wird. 
 
Finanzielle Situation und Sponsoring: früher 66, 6% Sponsoring, 33,3% Kosten für die 
Stadtgemeinde.  
2023: Verhältnis umgekehrt!! Kosten 67%, Sponsoring: 33,3% 
 
 

    
 
 
Die Kosten der Open-Air-Konzerte wurden ermittelt. Angedacht und vorgeschlagen sind jährlich 
zwei Großveranstaltungen. Aufgrund der vorliegenden Kosten hat sich der Ausschuss dafür 
ausgesprochen nur ein Konzert abzuhalten.  
 
Externe Kosten 

  2024 

Ausgaben Open Air Juni   

Bewerbung 800 

Blaulicht-Organisationen 1 950 

67%

33,30%

Sponsoring Kosten

67%

33,30%

2023

Kosten Sponsoring
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Elektriker 7 300 

Gage Hauptact 35 000 

Gage Vorband 2 000 

Sanitäranlagen 650 

Verköstigung 4 300 

Videowall 5 000 

Sicherheit 7 700 

Bühne + Technik 35 000 

Hotel + Reisekosten 4 500 

AKM & Behörden-Gebühren 3 600 

Goldenes Buch Eintragung 250 

SUMME 1. Open Air 108 050   

Interne Kosten 
405 Arbeitsstunden, Wert in Summe ca. ú 18.660,- 

 

ANTRAG 

Der Gemeinderat stellt für die Durchführung zweier Open Airs im Jahr 2024, den im Budget 2024 
beschlossenen Betrag zur Verfügung.  Die Stadtgemeinde wird für die Open-Airs 2024 ein eigenes 
Sponsoring-Konzept aufstellen, mit dem Ziel einen Gesamtsponsoring-Betrag in Höhe von EUR 
120.000,- zu erreichen. Sollte im Mai 2024 feststehen, dass dies nicht erreicht werden kann, so 
wird im Jahr 2025 das Open-Air auf eine Veranstaltung reduziert.  
 
Der Bürgermeister, die Stadträtin für Kultur, die Abteilungen Stadtmarketing, Bauamt und 
Rechtsabteilung sollen gemeinsam dieses Projekt umsetzen. Dem Gemeinderat ist eine 
Abrechnung des Open-Air- Sommers 2024 vorzulegen.  
 
Kostenrahmen:  ú 210.000,- (Nettobetrag / Open-Air Sommer 2024) 
HH-Stelle:   1/859000-728002 
VA 2024:   Budget 2024 
Kreditrest:   Budget 2024 
 

GEGENANTRAG GR TAUBER:  
Aussetzung der Open-Air-Konzerte im Jahr 2024 und detailierte Planung für die Konzerte 2025.  

 
 

Wortmeldungen:  
Weinzinger, Frotz, Kellner, Steinbichler, 
Angerer, Schwarz, Klinser, Seliger, 
Hlavka, Banner, Klissenbauer, Kasper, 
Tauber, Pannosch, Kopetzky, Wiltschek,  
Holzer, Keindl, Pawlek, Brunner R.  

Abstimmungsergebnis: 
Abstimmung Gegenantrag:  
1e Stimme dafür (Tauber) 
4 Enthaltungen: Angerer, Baum, Banner, 
Wunderli 
Alle anderen dagegen.  
 
Hautantrag:  
SPÖ, ÖVP und FPÖ gesamt, Seliger, 
Kopetzky 
6 Gegenstimmen: Angerer, Banner, 
Keindl, Klinser, Kellner, Wunderli 
1e Enthaltung: Baum  
 
Der Hauptantrag gilt als beschlossen;  
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GR0560 Open-Air-Konzerte 2023 Abrechnung  

Berichterstatterin: FROTZ STR Dr. Waltraud 
 
Folgende Abrechnung der beiden Open-Air-Konzerte 2023 liegt vor: 

 
Externe Kosten 
IST Ausgaben 2023  207 523,49 

PLAN Ausgaben 2023 190 000,00 

Abweichung Ausgaben -17 523,49 
  

EINNAHMEN netto 

IST Einnahmen 2023 -60 362,53 

PLAN Einnahmen -100 000,00 

Abweichung -39 637,47 

 
Die Gesamtkosten für die Stadtgemeinde belaufen sich daher auf ú 147.160,96 
Interne Kosten: 810 Arbeitsstunden, Wert in Summe ca. ú 37.320,- 

 

ANTRAG - BERICHT 

Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht zur Kenntnis.  

Wortmeldungen:  
Keindl, Klinser, Frotz, Weinzinger  

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig zur Kenntnis genommen  
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Familie ï Jugend ï Sport ï Vereine ï OPPITZ STR VizeBGM DI Albrecht 
 

GR0561 Kindergarten-Neubau Wiener Straße 8 

Berichterstatter:  OPPITZ STR VizeBGM DI Albrecht   
 

SACHVERHALT 
Auf dem rund 1.150 m2 großen Grundstücksteil der Liegenschaft EZ 13, der KG 01906 Purkersdorf, 
mit der Postadresse Wiener Straße 8, 3002 Purkersdorf ï Anmietung durch die Stadtgemeinde 
Purkersdorf von der Familie Matzka ab 01.07.2023 ï wird an der Unterbringung von zusätzlichen 
Kinderbetreuungseinrichtungen gearbeitet. 
Die WIPUR GmbH hat in Absprache mit dem zuständigen Stadtrat DI Oppitz diverse 
Raumprogramme für normale Kindergartengruppen und für Tagesbetreuungseinrichtungen nach 
den Richtlinien des NÖ Schul- und Kindergartenfonds ï Status 15.12.2022 ï erstellt. 
Auf Basis der erstellten Raumprogramme hat das Architekturbüro kmt / n-o-m-a-d / office for 
architectur, landscape & urbanism die Erstellung von Bebauungsstudien in 3 Varianten 
ausgearbeitet und übermittelt. Daraus ergibt sich die Erkenntnis, dass die Grundstücksfläche ohne 
Ausnahmegenehmigung der NÖ-Kindergartenabteilung, nur für drei Kindergartengruppen 
ausreichen würde. Eine viergruppige Variante mit 2 Kindergärten und 2 Kleinkindergruppen würde 
sich zwar ausgehen, hier müsste aber für eine verringerte Freifläche um Ausnahmegenehmigung 
angesucht werden, oder vom Nachbargrundstück zusätzliche Flächen gepachtet werden. Der 
zuständige Ausschuss hat sich für die Weiterverfolgung der viergruppigen Variante entschieden, 
da diese in Summe die meisten Betreuungsplätze schaffen würde. 
In einem Erstgespräch mit der Grundeigentümerin des Nachbargrundstücks mit der Gst.Nr.: 101 
(im Eigentum der Familie Pennekamp) konnte StR Oppitz eine grundsätzliche Bereitschaft zur 
Verpachtung von Freiflächen im Ausmaß von rund 150m2 feststellen. Hier ist im Bedarfsfall ein 
Pachtvertrag auszuarbeiten und in Verhandlungen der Pachtzins zu finalisieren. 
Von der Firma Handler-Immobilien wurde der Stadtgemeinde Purkersdorf ein auf 3 Ebenen als 
Provisorium in hochwertiger Holz-Modul-Bauweise errichtetes Gebäude zum Kauf angeboten ï es 
beinhaltet 2 Kindergartengruppen und einen Bewegungsraum inklusive den zugehörigen 
Nebenräumen. Dieses Gebäude ist 1 Jahr alt und beherbergt derzeit in 1190 Wien einen 2-
gruppigen Privat-Kindergarten und würde ab Sommer 2024 zum Erwerb zur Verfügung stehen. 
Man muss allerdings dazu sagen, dass dieses Gebäude ï obwohl sehr hochwertig - nur als zeitlich 
befristetes Provisorium von der Stadt Wien genehmigt wurde. Es gibt bei diesem Ăgebrauchtenñ 
Gebäude einige Punkte die den NÖ Vorgaben nicht entsprechen ï z.B. wird in NÖ eine lichte 
Raumhöhe von 3 m vorgeschrieben ï das provisorische Gebäude weist nur 2,56 m auf, oder z.B. 
benötigen wir in NÖ Türdurchgangsbreiten von 1 m ï das Gebäude weist nur 90 cm auf. Und auch 
von der Höhe her würde das Gebäude nicht auf dem Grundstück Wiener Straße 8 einsetzbar sein, 
weil es für die gegenwärtig vorhandene Bauklasse zu hoch ist! Eine entsprechende Adaptierung 
des bestehenden Gebäudes ist hier leider nicht möglich. Somit kommt auch der Ankauf des 
gebrauchten Gebäudes nicht in Frage! 
Die NÖ Kinderbetreuungsoffensive sieht jedenfalls ab September 2024 die Reduzierung der 
Kinderanzahl pro Gruppe vor und zusätzlich wird der Besuch eines Landeskindergartens durch 2-
jährige Kinder ermöglicht. Beide Beschlüsse des Landes NÖ haben natürlich auf sämtliche NÖ 
Gemeinden massive infrastrukturelle Auswirkungen. Derzeit werden in den 16 Gruppen der 4 NÖ 
Landeskindergärten in Purkersdorf 317 Kinder betreut. Das bedeutet eine Jahresscheibe von 106 
Kinder bei derzeit 3 Kindergartenjahren ï eine gewisse Durchmischung mit 2 ½-jährigen Kindern 
mit der daraus resultierenden reduzierten Kinderanzahl pro Gruppe gibt es schon jetzt! Mit der 
neuen Regelung, dass dann auch 2-Jährige den Kindergarten besuchen können, kommt im 
Wesentlichen ein kompletter Kindergartenjahrgang ï und dies nachhaltig ï dazu. D.h. künftighin 
müssen 4 Kindergartenjahre abgedeckt werden! Hinzukommen aber natürlich auch noch 
besondere Regelungen für die Betreuung von 2-jährigen Kindern! Unter dem Strich ergibt sich 
jedenfalls der nachhaltige Bedarf von 4 zusätzlichen Kindergartengruppen ï die genaue 
ĂAusformulierungñ der Gruppen in der F¿hrung als normale Kindergartengruppe oder als 
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Kleinkindergruppe bedarf noch einiger Zeit ï hier müssen noch die konkreten Anmeldungen bis 
28.02.2024 abgewartet werden ï ist aber auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht das 
entscheidende Thema. 
 
Die derzeitige Fördersituation für einen 4-gruppigen Kindergarten sieht wie folgt aus: 

¶ ú 530.000,-- würden als Direktzuschuss auf Basis einer § 15a-Vereinbarung mit dem 

Bund kommen. 

¶ Rund ú 831.000,-- auf Basis eines Zinsenzuschusses würden nach Fertigstellung über 15 

Jahre verteilt vom NÖ KIGA-Fonds kommen. 

Das heißt, in Summe kann man derzeit mit rund 60% Förderungen für die anerkannten Kosten 
rechnen. Das ist deutlich besser als in der Vergangenheit, wo man im Bereich von 25% lag! 
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um die nötigen Entscheidungen zu treffen, damit es rasch zu 
einer Realisierung des Projekts kommen kann und mittels Gemeinderatsbeschluss sollen daher 
nun folgende Punkte außer Streit gestellt werden: 
 

¶ Größe & Standort: Errichtung eines 4-Gruppigen Kindergartens am Grundstück mit der 

Postadresse Wiener Straße 8, 3002 Purkersdorf gemäß den Richtlinien des NÖ Schul- 

und Kindergartenfonds ï Status 15.12.2022. 

¶ Bauweise: Nachhaltige Holzmodulbauweise mit einer Haltbarkeit von deutlich mehr als 15 

Jahren (kein Provisorium) unter Verwendung von ökologischen Baustoffen sowie der 

Implementierung eines innovativen Haustechnikkonzeptes zur effizienten und 

umweltschonenden Betreibung des Gebäudes. 

¶ Verhandlungen Pachtverträge: Um den bestehenden Pachtvertrag (mit Familie Matzka) 

für das Grundstück anzupassen und einen neuen Pachtvertrag (Familie Pennekamp) für 

einen Grundstücksteil des Nachbargrundstücks abzuschließen, wird ein 

Verhandlungsteam eingesetzt, das aus folgenden Personen bestehen soll: 

o Vzbgm. StR DI Albrecht Oppitz 

o Vzbgm. StR Viktor Weinzinger 

o Stadtamtsdir. Dr. Claudia Winkler-Widauer 

o Baudir. Ing. Nikolaj Hlavka  

 

¶ Vermessung: Um gesicherte Grundgrenzen und eine Bauplatzschaffung zu ermöglichen, 

ist die Zusammenlegung der Grundstücke (102 mit .81) sowie eine Grenzverhandlung 

notwendig. Kostenrahmen rund ú 3.000,--. Dafür ist natürlich die Zustimmung des 

Grundeigentümers (Familie Matzka) notwendig. 

¶ Baubeirat: Einsetzung eines Baubeirates (Vorschlag, kann in der Sitzung angepasst 

werden): 

o Bgm. Ing. Stefan Steinbichler 

o Vzbgm. StR DI Albrecht Oppitz 

o Vzbgm. StR Viktor Weinzinger 

o StR DI Sabina Kellner (Grüne) 

o StR DI Florian Kopetzky (Neos) 

o StR Dr.Dr. Josef Baum  

o GR DI Doris Banner 

o GR Dieter Pawlek (SPÖ) 

o GR Barbara Posch (ÖVP) 

 

¶ Projektmanagement: Die WIPUR GmbH soll mit dem Projektmanagement für die 

Errichtung des neuen 4-gruppigen Kindergartens im Namen und auf Rechnung der 

Stadtgemeinde Purkersdorf beauftragt werden und als eine der ersten Tätigkeiten eine 
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Kostenschätzung für das Projekt ausarbeiten, damit in weiterer Folge nach den dann zu 

treffenden Gemeinderatsbeschlüssen die Ausschreibungsverfahren im Frühjahr 2024 

gestartet werden können. 

ANTRAG 
Der Gemeinderat beschließt, wie im Sachverhalt dargelegt, die Eckpunkte des Projekts 
ĂKindergarten-Neubau Wiener StraÇe 8ñ: GrºÇe & Standort, Bauweise, Verhandlungsteam, 
Vermessung, Baubeirat und WIPUR-Beauftragung. 
 
 

Wortmeldungen:  
Banner, Pannosch, Kaukal, Klinser, Ritter, 
Oppitz, Weinzinger, Wiltschek  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  

 
 

GR0562 Jugendberatungsstelle & Lerncafe ï Ausfallshaftungsübernahme der 

Kreditfinanzierung für Sanierungsarbeiten 

 
Antragsteller:  OPPITZ STR VizeBGM DI Albrecht   
 

SACHVERHALT 
Der Verein re:spect, der in Purkersdorf seit mehr als 30 Jahren an verschiedenen Standorten 
Jugendangebote anbietet, hat ein neues Zuhause gefunden. Nachdem der Mietvertrag in der 
Kaiser Josef-Straße 49 vom Eigentümer gekündigt und das Grundstück an einen Bauträger 
verkauft wurde, war der Verein auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten. Im ehemaligen 
Geschäftslokal der Firma Blumen Tulach in der Kaiser Josef-Straße 10 wurde er fündig. Derzeit 
laufen die Renovierungs- und Umbauarbeiten. Eine Eröffnung am neuen Standort inklusive 
Lerncafe ist für Anfang 2024 geplant. 
 
Die Sanierungsarbeiten f¿r den neuen Standort belaufen sich auf ú 50.000,00 und werden mit  
ú 10.000,00 Eigenkapital des Vereins und ú 40.000,00 kreditfinanziert. 
 
Der Vereinsobmann Mag. Phlipp Dörler hat beim Bürgermeister und beim Vorsitzendem um eine 
Haftungsübernahme für den Kredit zur Finanzierung der Umbauarbeiten angesucht. 
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ĂDas neue Objekt kostet in Summe weniger als das alte, da wir keine Instandhaltungskosten 
mehr tragen müssen. Das alte Objekt war in Pacht und wir haben die gesamten Kosten, ohne 
aliquotierter Aufteilung tragen müssen. Im neuen Objekt haben wir ein Mietverhältnis und 
ersparen uns die Instandhaltung des Hauses zudem werden sowie die Betriebskosten 
aliquotiert. 
 
Rückzahlung des Kredites 
Die monatliche Belastung durch den Kredit belªuft sich voraussichtlich auf rund ú 500,-. 
Durch die Gegenrechnung der oben ausgewiesenen Einsparungen sollte pro Jahr eine 
Mehrbelastung von ú 2.328,- entstehen, welches rund ú 200,- p.m. sind. Diese Mehrbelastung 
kann aus dem Jahresdurchlauf bezahlt werden. Zudem erhoffen wir in den nächsten vier 
Jahren eine Erhöhung des Landes NÖ GS6 durch eine Förderung der Mobilen Jugendarbeit in 
der Wienerwaldregion.ñ 

ANTRAG 
Der Gemeinderat spricht sich dafür aus, die Ausfallshaftung für den Kredit des Vereins re:spect in 
der Hºhe von ú 40.000,00 zu ¿bernehmen.  
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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Verkehr ï Kreislaufwirtschaft - BAUM STR DDr. Josef 
 

GR0563  Behandlung im nichtöffentlichen Teil  

GR0564 Berichte aus dem Ressort   

Berichterstatter:  BAUM STR DDr. Josef     

 
SchülerInnen-Lotsen 
Herrn Edmund Cvak und seinem Team ist es nach einer kurzen Unterbrechung gelungen, den 
bewährten Schülerlotsendienst fortzuführen. Dabei ist die Personallage nach wie vor angespannt 
und soll weiter um AktivistInnen geworben werden. 
 
Invasiven Neophyten 

SACHVERHALT 
Im Sommer gab es wieder Aktivitªten zur Entfernung der aggressiven ĂInvasiven Neophytenñ 
(ĂNeue Pflanzenñ), die sich auch durch den Klimawandel rasant ausbreiten und die heimische 
Artenvielfalt bedrohen. Maria Parzer, Biosphärenpark-Botschafterin, koordinierte das zusammen 
mit Agnes Naderer. 
Vom Bürgermeister wurde angeregt, kommendes Jahr wieder eine Informationsveranstaltung zu 
machen. Diese soll im Frühjahr abermals gemeinsam mit den ÖBF und dem Biosphärenpark-
management durchgeführt werden. 
 
Prüfung Begegnungszone Hießbergergasse 
 

SACHVERHALT 
Dem Vorsitzenden wurde vor ca. 2 Wochen folgende Petition geschickt: 
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Darin wird aus mehreren Gründen eine Begegnungszone für die Hießbergergasse vorgeschlagen. 
DI Rennhofer, der zurzeit mit Planungen für eine Schulstraße beauftragt ist, war bereit dafür ein 
Anbot zu legen, wobei allerdings entsprechend der gesetzlichen Möglichkeiten das eigentliche 
Anliegen im Sinne von mehr Verkehrssicherheitsmaßnahmen gesehen wird. 
 

ANTRAG - BERICHT 
Der Gemeinderat nimmt diese Berichte zur Kenntnis. 
 

Wortmeldungen:  
/  

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig  
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Klima- und Umweltschutz ï Landschaftspflege und ïplanung ï Energie  
KELLNER STR DI Sabina 

GR0565 Berichte aus dem Ressort 

Berichterstatterin:  KELLNER STR DI Sabina    

 
e5:  Im Rahmen der letzten e5-Sitzung am 7.November wurden folgende Themen besprochen: 
 
* Neubau PV-Anlagen ï aktueller Stand:  
Die Rahmen der öffentlichen Ausschreibung für die Errichtung der beiden PV-Anlagen auf KIGA1 
und BIZ haben fünf Firmen rechtzeitig bis 8.9.2023 ein Angebot abgegeben.  
Lediglich das Angebot der Firma PKE Gebäudetechnik GmbH entspricht in allen Punkten den 
Erfordernissen des Ausschreibungsverfahrens und soll daher mit dem Bau beauftragt werden.  
Vor der Beauftragung werden bis Ende November Vorgaben für mögliche Bundesförderungen 
abgeklärt. (Förderungen tw. nur, wenn die Einreichung vor der Auftragsvergabe erfolgt!) 
 
* Ob eine gemeinde-interne Energiegemeinschaft sinnvoll bzw. notwendig ist, hängt vom 
Einspeisetarif ab. Derzeit hat die Gemeinde einen sehr schlechten Einspeisetarif ï Hr. Prochaska 
wird diesbezüglich mit der Wien Energie Kontakt aufnehmen. 
 
* Neben den unten angeführten KIP-Projekten (E-Ladestationen, Flutlichtanlage, etc), die 2024 in 
Absprache mit den zuständigen Stadträten konkretisiert werden sollen, wurden folgende weitere 
Projekte besprochen: 

- Workshop der eNu zum Thema Klimawandelanpassung - in Kooperation mit den 
Blaulichtorganisationen (siehe Veranstaltungen ĂNaturgefahren Vorsorgecheckñ) 

- Erstellung eines Energie-Raumplanes  
 

KIP-Projekte gem. §2: Aufgrund des Kommunalinvestitionsgesetz 2023/§2 kann Purkersdorf 
Zuschüsse in der Höhe von ~518.000,- für Energiesparmaßnahme beantragen (entspricht 
Ausgaben in der Höhe von 1.036.000,-). Die Einreichung des Antrages auf Zweckzuschuss muss 
bis 31. Dezember 2024 erfolgen. (Tatsächlicher Baubeginn bis 31.Dezember 2025; 
Nachweispflicht bis spätestens 31.12.2026). Im Rahmen erster Besprechungstermine wurden 
aktuelle und weitere mögliche Projekte diskutiert, die zu 50% über diese Förderschiene finanziert 
werden können: 
 
Å PV-Anlage KIGA 1 ï Realisierung Frühjahr 2024 
Å PV-Anlage BIZ ï Realisierung Frühjahr 2024 
Å E-Vereinsbus  
Å E-Ladestationen 
Å Flutlichtanlage Sportplatz ï Umstellung auf LED  
Å Kindergarten Neubau  - ev. PV-Anlage + Energieversorgung  
Å Heizhaus Volksschule 
Å Sanierung Hortgebäude  
Å Fuß-/Radweg Deutschwald 
Å PV-Anlagen weitere öff. Gebäude + Speicher 

 
Die Festlegung welche Projekte realisiert werden sollen wird bis Sommer 2024 erfolgen, damit sich 
Projektentwicklung, Einreichung und Budgetierung ausgehen. 

 
ANTRAG - BERICHT 

Der Gemeinderat nimmt die Berichte zur Kenntnis. 

Wortmeldungen:  
/  

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig  
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GR0566 Ortspolizeiliche Lärmschutzverordnung 

Antragstellerin:  KELLNER STR DI Sabina    
 

SACHVERHALT 
Am 29.09.2020 wurde die bestehende Umweltschutzverordnung aus dem Jahr 1993 abgeändert 
und neu beschlossen. Die Verordnungsprüfung durch das Land NÖ hat damals ergeben, dass 
mittlerweile nahezu sämtliche Bereiche gesetzlich geregelt sind (Abfallwirtschaftsgesetz, 
Hundehaltergesetz etc.) und die Gemeinde an sich nur mehr Benutzungsbedingungen z.B. für 
Spielplätze beschließen kann sowie eine ortspolizeiliche Lärmschutzverordnung.  Von Seiten des 
Landes wurde auf eine Musterverordnung verwiesen, welche nun zur Beschlussfassung vorliegt.  

 

Ortspolizeiliche VERORDNUNG 

über die Vermeidung von Lärm und sonstigen Belästigungen 

 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf hat auf Grund des § 33 NÖ Gemeindeordnung 
1973 unbeschadet bestehender Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes 
Niederösterreich in seiner Sitzung am 28.11.2023 nachstehende ortspolizeiliche Verordnung 
beschlossen: 

§ 1 

Ziele, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

(1) Ziel dieser Verordnung ist die Einschränkung und Vermeidung von Lärmerzeugung und 
sonstigen Belästigungen. 

(2) Diese Verordnung gilt für das gesamte Gemeindegebiet. 

(3) Im Sinne dieser Verordnung gilt als  

1. Nachtzeit: Die Zeit von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr.  

2. lärmverursachende Bautätigkeit: Der Betrieb von Baumaschinen und der Einsatz von 
Baugeräten, die geeignet sind im räumlichen Umfeld der Baustelle unzumutbaren Lärm zu 
verursachen.  

3. Maschinen: Maschinen, die der Begriffsbestimmung des § 2 Abs. 1 und Abs.2 der Maschinen-
Sicherheitsverordnung 2010 entsprechen. 

§ 2  

Verbote 

(1) Handlungen und Unterlassungen in der Nachtzeit zwischen 20.00 Uhr und 7.00 Uhr, an 
Samstagen ab 18.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ganztags, die geeignet sind Menschen 
durch Lärm, Staub, Geruch, Abgase, Erschütterungen, Blendung oder Spiegelung örtlich 
unzumutbar zu belästigen, sind verboten.  

(2) Ob Belästigungen örtlich zumutbar sind, ist nach der Flächenwidmung im Sinne des NÖ 
Raumordnungsgesetzes und der sich daraus ergebenden zulässigen Auswirkungen auf einen 
gesunden, normal empfindenden Menschen zu beurteilen.  

(3) Als örtlich unzumutbar gelten jedenfalls und sind in der unter Abs. 1 genannten Zeit verboten  
1. der Betrieb von treibstoffbetriebenen Maschinen zur Gartenpflege (z.B. Benzinrasenmäher, 
Motorsense, Laubbläser u.ä.),  
2. der Betrieb von Säge-, Schleif- und Arbeitsmaschinen im Freien,  
3. lärmverursachende Bautätigkeit (z.B. Hämmern am Dach, Betrieb einer Estrichpumpe),  
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4. Lautsprecherwerbung, ausgenommen es liegt eine Genehmigung nach straßenrechtlichen 
Vorschriften vor. 

§ 3  

Ausnahmen 

(1) Die Bestimmungen nach § 2 gelten nicht für land- und forstwirtschaftliche Arbeiten sowie für 
Tätigkeiten in gewerberechtlichen Anlagen und Betrieben, auf welche die für diese Tätigkeiten 
geltenden Bundes- und Landesgesetze Anwendung finden.  

(2) Der Bürgermeister kann im Einzelfall auf Antrag für lärmverursachende Bautätigkeiten im Sinne 
des § 2 Abs. 3 Z. 3 eine Ausnahme vom Verbot nach § 2 Abs. 1 erteilen, wenn die Tätigkeit im 
öffentlichen Interesse gelegen ist oder ein erhebliches privates Interesse des Antragstellers 
gegeben ist und keine Gesundheitsgefährdung Dritter hiervon zu erwarten ist. 

§ 4  

Strafbestimmung 

(1) Wer einem Verbot nach § 2 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung gemäß § 10 
Abs. 2 Verwaltungsstrafgesetz 1991 und wird mit einer Geldstrafe von bis zu ú 218,- oder im Falle 
der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 2 Wochen bestraft.  

(2) Die Bestrafung wegen einer Übertretung nach § 2 obliegt dem Bürgermeister als Strafbehörde 
erster Instanz. 

§ 5 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.  

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung vom 29.09.2020 außer Kraft. 
 

 
ANTRAG 

Der Gemeinderat setzt die Umweltschutzverordnung vom 29.09.2020 außer Kraft und beschließt 
die vorliegende Ortspolizeilichen Lärmschutzverordnung. 
 

 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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Schulen ï Bildungswesen ï Digitalisierung ï KOPETZKY STR DI Florian 
 

GR0567 Bericht ï Mittagessen Schülerhort  

Berichterstatter:  KOPETZKY STR DI Florian  
 
Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses Punkt GR 0533 der 18. GR-Sitzung am 21.09.2023 in 
dem der Antrag betreffend die Kündigung und neue Ausschreibung ï Mittagessen Schülerhort zur 
neuerlichen Bearbeitung an den Ausschuss zurückgewiesen wurde, greifen wir dieses Thema 
erneut auf. Zu den im Ausschuss und im GR vorgebrachten Argumenten für eine 
Neuausschreibung kommen Beschwerden von Eltern hinzu.  
 
Die Stadtverwaltung und der Stadtrat wurde von zwei Eltern kontaktiert, die darlegen, dass sich 
viele Eltern über das Essen im Hort beschweren und eine sofortige Kündigung und 
Neuausschreibung fordern. Als Begründung wird eine mangelhafte Qualität der Speisen und 
ökologische Aspekte angeführt. Um diese Forderungen zu unterstreichen, wurden sie gebeten eine 
Unterschriftenliste vorzulegen, aus der hervorgeht, dass die Hälfte aller Hortkinder mit dem 
derzeitigen Essensangebot nicht zufrieden ist. 
 
Im Zuge dessen wurden 157 Elternbeschwerden der Stadtgemeinde am 17.11.2023 übergeben, 
von denen 148 zu zählen sind (Rest doppelt abgegeben, keine Kinder mehr im Hort oder teilweise 
zufrieden). Von diesen 148 Elternbeschwerden gehen 45 Kinder in die 4. Klasse Volksschule und 
damit nächstes Jahr nicht mehr in die Schule.  
 
Das Ergebnis der Elternumfrage bzw. Unterschriftenaktion für die Kündigung des Lieferanten und 
eine Neuausschreibung des Mittagessens wurde den Ausschussmitgliedern am 09.11.2023 per 
Mail übermittelt und stellt sich wie folgt dar:  
 
Von insgesamt 252 Kinder im Schülerhort wurden Rückmeldungen der Eltern 
von 157 Kinder gezählt. Von diesen 148 Kindern sind 
  

- 98,1% der Eltern unzufrieden und wünschen sich einen Wechsel des Essenlieferanten 

- 0,64% sind zwar zufrieden mit dem Essen, würden sich aber dennoch einen anderen regionalen 

Anbieter wünschen 

- 1,27% sind mit der aktuellen Situation zufrieden. 
 

Die Firma Apetito wurde mit den Elternbeschwerden und einem Schreiben der Eltern mit Gründen 
für eine Neuausschreibung des Mittagessens im Schülerhort konfrontiert (siehe Beilage) und hat 
dazu folgende Stellungnahme abgegeben:  
 
Unzufriedenheit: 
ĂWie sind im regelmªÇigen Austausch mit dem Hort, die Speiseplªne werden gemeinsam mit dem 
Team vor Ort erstellt, die Wünsche werden dabei immer berücksichtigt, bei uns entscheidet der 
Kunde wie der Speiseplan aussehen soll. 
 
Umweltaspekte: 
Betreffend die TK-Kost habe ich ihnen ein Infoblatt angefügt, den Energieaufwand für die Lagerung 
und Zubereitung unserer Systemkomponenten können sie der Tabelle im Anhang entnehmen und 
eventuelle Anpassungen beim Preis / kWh vornehmen. 
Die Erstellung der Tabelle ist durch unsere Geräteabteilung erfolgt und dient in erster Linie als 
Orientierungshilfe / Grobschätzung. 
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Die Verhinderung von zu hohen Speisenabfällen erfolgt in der Regel über die genaue 
Portionsplanung mit dem Team vor Ort. 
Unser Essen wird in der Papierschale ausgeliefert, die über das Altpapier sofern nicht zu stark 
verschmutzt entsorgt werden kann. 
Wir liefern lediglich über die Vereinbarung hinaus, Einzelportionen in der weißen Schale für Kinder 
mit Intoleranzen aus, um Kreuzkontaminationen zum Schutz der Kinder zu verhindern. 
 
Kostenaspekte Gemeinde: 
Die Kosten für das Erwärmen und Lagern für unsere Systeme entnehmen sie bitte wie bereits 
erwähnt der Kalkulation im Anhang. 
Sofern nicht warm angeliefert wird, werden auch bei Cook & Chill vor Ort Kühlgeräte für die 
Zwischenlagerung (Abhängig vom Zeitpunkt der täglichen Anlieferung) sowie Energie für das 
Erwärmen der Speisen benötigt. 
 
Kostenaspekt Eltern: 
Wie bereits erwähnt, liegen unsere Preise auf, die Qualität der Speisen basiert meiner Ansicht nach 
auf Basis von geling sicheren Rezepturen und der schonenden Zubereitung der Speisen. 
 
Wir liefern 2 x / Woche an, auch zum Erwärmen anderer Systeme wird Arbeitskraft benötigt und 
eventuelle erfolgt die Anlieferung dann zusätzlich täglich. 
 
Zusammenfassend möchte ich mit unseren Ergänzungen nur eine Hilfestellung anbieten, die es 
ihnen leichter machen soll, eine für sie richtige Entscheidung treffen zu können. 
Wichtig ist am Ende des Tages, dass die Kinder gut versorgt sind.ñ 
 
Weiters wurden Beilagen zur Energiekostenberechnung und zu den Vorteilen der Tiefkühlkost 
übermittelt (siehe Beilagen):  
 

Kunde: Hort 
Purkersdorf 

  
   

  

Essenteilnehmer 
pro Tag: 

161 
 

Gesamtenergieverbrauch 
pro Jahr: 

5803,95 kWh 

Versorgungstage 
pro Jahr: 

245 
 

Gesamtenergiekosten 
pro Jahr: 

2321,58 Euro 

  
  

Energiekosten / Tag / 
Essenteilnehmer: 

0,15 Euro 

  Preis/kWh:                         
0,40 ú  

  
  

  

    
  

  

 
 
Zur Frage des Produktionsstandortes wurde von Apetito folgende Rückmeldung gegeben: 
Ăunsere Küchen befinden sich in Rheine und von dort wird auch einmal die Woche nach AT für 
unsere gesamten Kunden angeliefert, bevor es ¿ber Krºswang in die Feinverteilung geht.ñ 
 
In einem gemeinsamen Gespräch am 06.09.2023 hat sich die Firma Apetito, die seit 5 Jahren ein 
zuverlässiger Lieferant für die Lieferung des Mittagessens im Schülerhort ist, sehr kooperativ 
gezeigt und mitgeteilt, den Anteil der Lebensmittel aus Österreich auf bis zu 75 % zu erhöhen. 
Weiters wurde darauf hingewiesen, dass eine tägliche Anlieferung wie bei cook&chill aus 
ökologischer Sicht weit problematischer und weniger effizient wäre. Die Kühlkette müsste auch in 
diesem Fall durchgehend mit Kühlgeräten mit ähnlich niedrigem Energieaufwand eingehalten 
werden. In diesem Fall wäre der administrative Aufwand für die Mitarbeiterinnen im Schülerhort 
jedoch erheblich höher, da das Mittagessen täglich angeliefert, kontrolliert und übernommen 
werden müsste. Damit das Essen den Kindern wieder besser schmeckt, sollen die Kinder die 
Speisen selbst bewerten können, damit die Zufriedenheit der Kinder in Zukunft wieder gesteigert 
wird.  
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Zusätzlich wurde die Stadtgemeinde darüber informiert, dass die Verpackung des Mittagessens 
einen Wertstoff darstellt, der über das Altpapier entsorgt werden kann. 
 
Im Gespräch mit der Hortleitung wurde uns dargestellt wie sich der Ablauf der Essensanlieferung 
und der tägliche Ablauf der Zubereitung inkl. Ausgabe an die Schüler gestaltet. Der Zeit- bzw. 
Arbeitsaufwand bei cook&chill gegenüber der derzeitigen Variante würde sich wesentlich erhöhen. 
Dies würde bedeuten, dass mindestens eine weitere Kraft bereitgestellt werden müsste. 
 
Nach Rücksprache einer Ernährungsberaterin der Firma Apetito mit der Hortleitung wurde von der 
Firma Apetito eine Liste von Speisen übermittelt, die aus Österreich bezogen werden können. Bei 
der Erstellung des Speiseplanes werden Speisen aus Österreich in Zukunft eingeplant und alle 
Produkte aus Österreich mit einer Österreich-Fahne gekennzeichnet.  
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Aufgrund der Tatsache, dass nicht nur der Hort der VS sondern auch die ASO und die MS von der 
Lieferkette (Lieferant) betroffen sind, müssen auch diese Institutionen in den 
Entscheidungsprozess eingebunden werden. Wir nehmen die Kritik der Eltern ernst und wollen 
den optimalen Lieferanten. Dazu gehört auch, dass sich die zu erwartende Preiserhöhung für das 
Hortessen im Rahmen hält. 
 
Im Falle einer Neuausschreibung soll die Anlieferung des Mittagsessens im Schülerhort nach 
regionaleren, nachhaltigeren und klimaneutraleren Gesichtspunkten neu ausgerichtet werden.  
 
Folgende Kriterien sollen daher bei der Ausschreibung vorgegeben werden: 
 

- Die Zulieferung soll durch möglichst kurze Transportwege und eine geringe CO2 Belastung, 
regionaler ausgerichtet werden.  
 

- Die Anlieferung des Mittagessens soll nicht in Plastikbehältern, sondern in abwaschbarem 
Geschirr (ev. Edelstahl) bzw. über die Altpapiersammlung entsorgbare Behälter erfolgen  
und dadurch nachhaltig ausgerichtet werden.  
 

- Derzeit wird das Mittagessen tiefgefroren angeliefert, in mehreren Tiefkühlgeräten im 
Schülerhort tiefgekühlt aufbewahrt und entsprechend des Speiseplans dann in 
entsprechenden Öfen aufgetaut und erhitzt. In Zukunft soll das Mittagessen nicht mehr als 
Tiefkühlkost, sondern vorgekocht bei 0-5 Grad als Kaltlieferung (ĂCook & Chillñ) angeliefert 
werden.  

 
- Es soll die Möglichkeit einer Nachlieferung bestehen. 

 

- Es soll sichergestellt werden, dass auch die Kindergärten mitbeliefert werden könnten. 
 

- Das Menü soll sich wie bisher aus einem zweigängigen Menü (Hauptspeise und Vor- oder 
Nachspeise) zusammensetzen. Angestrebt wird ein Bioanteil von zumindest 25 %. Das 
Essen soll kein Glutamat oder Konservierungsstoffe enthalten und gentechnikfrei erzeugt 
werden. Für Salate sollen kaltgepresste pflanzliche Öle verwendet werden.  

 
Der bestehende Vertrag mit der Firma Apetito GmbH müsste rechtzeitig unter der Einhaltung einer 
6-monatigen Kündigungsfrist gekündigt werden und eine Ausschreibung für die Zulieferung des 
Mittagessens im Schülerhort der Stadtgemeinde Purkersdorf für eine tägliche Anzahl von 275 
Schulkindern entsprechend den vergaberechtlichen Bestimmungen des BVergG beschlossen 
werden. Der geschªtzte Auftragswert betrªgt ca. ú 130.000 pro Jahr. Die Ausschreibung und 
Neuvergabe des Mittagessens soll nach den oben angeführten Kriterien von einer auf 
Vergaberecht spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei betreut werden. Im Vorfeld zur 18. 
Ausschusssitzung wurden bereits entsprechende Angebote von Rechtsanwaltskanzleien 
eingeholt.  
 
In Form eines zweistufigen Vergabeverfahrens soll der Bestbieter ermittelt werden. Zur der 
Ermittlung des Bestbieters wird ein Komitee (bestehend aus BGM, Bildungsstadtrat, Mitgliedern 
der Stadtverwaltung, Schul- und Hortleitung sowie Eltern der VS- SchülerInnen und Eltern der 
Kinder aus dem Letzten Kindergartenjahr) eingesetzt, welches die Ausschreibungskriterien 
definiert und nach der Qualitätsanalyse inkl. Verkostungen aus den Bewerbern mindestens zwei 
Anbieter auswählt, welche in weiterer Folge zur Abgabe eines Preisangebotes eingeladen werden. 
Die Gewichtung der Zuschlagsentscheidung liegt hauptsächlich bei der Qualität und nicht nur beim 
Preis.  
 
Da sich die generellen Umstände, die dem Punkt GR0533 Kündigung und neue Ausschreibung ï 
Mittagessen Schülerhort der 18. Gemeinderatssitzung am 21. September 2023, zugrunde lagen 
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geändert haben, wird ein neuer Entscheidungsprozess eingeleitet. Bis zur nächsten 
Ausschusssitzung im Frühjahr 2024 werden intensive Gespräche mit den betroffenen Institutionen 
(Hort VS, ASO, MS), der Firma Apetito GmbH und einer Delegation von Elternvertretern (die noch 
bestimmt werden muss) geführt werden. Durch einen transparenten 
Entscheidungsfindungsprozess soll die, für die betroffenen Eltern bzw. Kinder; beste Variante für 
ein zukünftiges Hortessen entwickelt werden.  
    
      ANTRAG - BERICHT 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 

Wortmeldungen:  
Klinser, Kopetzky 

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig zur Kenntnis genommen  
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